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Prüfungsordnung für das 

weiterbildende Studium 

Management und Partizipation 

der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät  

an der Technischen Universität Dortmund 

vom 30. Juni 2015 

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 und § 62 Absatz 4 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. Sep-
tember 2014 (GV. NRW. S. 547), hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ord-
nung erlassen: 
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I. Allgemeines 

§ 1  
Geltungsbereich der Prüfungsordnung 

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für das weiterbildende Studium Management und Partizipa-
tion der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universi-
tät Dortmund. Das weiterbildende Studium wird in Kooperation mit dem Verein „Wis-
senschaftliche Weiterbildung an der TU Dortmund e.V.“ durchgeführt. Die Prüfungsord-
nung regelt gemäß § 62 Absatz 4 und § 64 Hochschulgesetz NRW (HG) die Strukturen 
des weiterbildenden Studiums. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs sind die einzelnen Studienelemen-
te, die Lehrinhalte und zu erwerbenden Kompetenzen dargestellt. Sie sind nicht Be-
standteil dieser Prüfungsordnung. Sie werden durch den zuständigen Fakultätsrat be-
schlossen und sind dem Rektorat anzuzeigen. 

 

§ 2  
Ziele des Studiums, Zielgruppe 

(1) Mit dem erfolgreichen Abschluss des weiterbildenden Studiums wird ein Zertifikat der 
Technischen Universität Dortmund erworben. Das weiterbildende Studium Manage-
ment und Partizipation zeichnet sich dadurch aus, dass es unterschiedliche Akteure 
wie z.B. Mitglieder von Betriebs- oder Personalräten und Fach- und Führungskräfte aus 
Unternehmen zur wissenschaftlichen Weiterbildung und zum Erlernen praxisorientier-
ter Umsetzungsprozesse zusammenbringt. Aufbauend auf ihren spezifischen Rollen 
und Erfahrungen erwerben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer modernes Manage-
mentwissen über Konzepte und Gestaltung der Unternehmensführung und trainieren 
partizipationsorientierte Entscheidungsfindung.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen somit durch das Studium in die Lage ver-
setzt werden, betriebliche Prozesse durch Interaktion zwischen Individuen, Gruppen, 
Organisationen und Technik sowie durch das Zusammenwirken von Unternehmenslei-
tung und Betriebs- oder Personalräten zum Wohle des gesamten Unternehmens zu ge-
stalten.  

(2) Das weiterbildende Studium richtet sich sowohl an Fach- und Führungskräfte unter-
schiedlicher Bereiche von Unternehmen als auch an die Interessenvertreterinnen und 
Interessenvertreter von Arbeitnehmer/innen. Aufbauend auf theoretischen Kenntnissen 
werden dabei auch berufspraktische Erfahrungen mit einbezogen. Die Bildungserfor-
dernisse berufserfahrener und berufstätiger Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden 
bei dem weiterbildenden Studium explizit berücksichtigt. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sollen befähigt werden, die neuen Kenntnisse in ihren täglichen Arbeitsall-
tag mit einzubeziehen. 
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§ 3  
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum weiterbildenden Studium können Bewerberinnen und Bewerber zugelassen wer-
den, die folgende Voraussetzungen aufweisen: 

a) ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit überwiegend wirtschafts- 
oder sozialwissenschaftlichen oder pädagogischen Inhalten oder 

b) eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit in einem für das Studium rele-
vanten Bereich. 

(2) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß Absatz 1 müssen Studienbewer-
berinnen und Studienbewerber sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache nachwei-
sen, beispielsweise durch  

- einen Abschluss einer deutschsprachigen Schule oder 

- einen Hochschulabschluss in einem deutschsprachigen Studiengang oder 

- die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studi-
enbewerber (DSH-2) oder eine äquivalente zertifizierte Ausbildung in der 
deutschen Sprache. 

 

§ 4  
Bewerbung und Zulassung 

(1) Bewerbungen sind an das Zentrum für HochschulBildung, Bereich Weiterbildung der 
Technischen Universität Dortmund zu richten. Es ist dabei das entsprechende Bewer-
bungsformular zu verwenden. 

(2) Der Bewerbung sind die folgenden Unterlagen beizufügen: 

- das Zeugnis über ein abgeschlossenes Studium (in beglaubigter Kopie) oder 

- ein Nachweis über eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit in einem für 
das Studium relevanten Bereich. 

(3) Über die Zulassung und Prüfungsangelegenheiten entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 

§ 5  
Durchführung des Studiums, Entgelt 

(1) Die Abnahme und Bewertung aller nach dieser Prüfungsordnung vorgeschriebenen 
Prüfungen erfolgt durch die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät an der 
Technischen Universität Dortmund. 

(2) Die Prüfungsvorbereitung sowie die Beratung und Betreuung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Rahmen der Prüfungsvorbereitung erfolgt über den Verein „Wissen-
schaftliche Weiterbildung an der TU Dortmund e.V.“. 

(3) Für die Prüfungsvorbereitung im weiterbildenden Studium wird ein Entgelt erhoben, 
dessen Höhe den Bekanntmachungen des Vereins „Wissenschaftliche Weiterbildung an 
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der TU Dortmund e.V.“ (Internet, Druckerzeugnisse) zu entnehmen ist. Das Entgelt wird 
zusätzlich auf dem rechtlich verbindlichen Anmeldeformular und im Vertrag der Teil-
nehmerin oder des Teilnehmers mit dem Verein „Wissenschaftliche Weiterbildung an 
der TU Dortmund e.V.“ vermerkt. 

 

§ 6  
Zertifikat 

Aufgrund der bestandenen Zertifikatsprüfung verleiht die Technische Universität Dortmund 
durch die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät das Zertifikat „Management und 
Partizipation“. 

 

§ 7  
Studiendauer, Studienumfang und Studienstruktur 

(1) Das weiterbildende Studium umfasst in der Regel 18 Monate und schließt die Anferti-
gung der Abschlussarbeit ein. Es hat einen Umfang von ca. 642 Arbeitsstunden. 

(2) Das weiterbildende Studium besteht aus einem Modul mit zwölf Elementen. Es beinhal-
tet Präsenztage, Selbststudium, das Halten eines Vortrags und die Erstellung einer 
Hausarbeit sowie einer Abschlussarbeit einschließlich deren Präsentation.  

(3) Das Studium kann zu den von der Technischen Universität Dortmund benannten Zeit-
punkten aufgenommen werden. 

(4) Die Struktur des weiterbildenden Studiums, die Elemente des Moduls und die jeweili-
gen Lehrformen sind im Anhang dieser Prüfungsordnung und in den Modulbeschreibun-
gen des Modulhandbuchs dargestellt. 

 

§ 8  
Prüfungen und Nachteilsausgleich 

(1) Der Modulabschluss erfolgt durch eine unbenotete Modulprüfung. Die Modulprüfung 
umfasst die schriftliche Dokumentation und Reflexion eines Praxisfalls oder aus-
nahmsweise einer theoretischen Arbeit zum Thema Management und Partizipation (Ab-
schlussarbeit). Die wesentlichen Inhalte werden anschließend im Rahmen einer münd-
lichen Präsentation dargestellt. 

(2) Die Abschlussarbeit wird von einer Prüferin oder einem Prüfer gemäß § 15 Absatz 2 be-
wertet. Bei Wiederholung der Abschlussarbeit ist diese von mindestens einer weiteren 
Prüferin oder einem weiteren Prüfer im Sinne des § 11 zu bewerten.  

(3) Die mündliche Präsentation der Abschlussarbeit ist stets von mehreren Prüferinnen 
oder Prüfern oder einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen 
Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung 
mit höchstens drei Teilnehmerinnen oder Teilnehmern abzunehmen. Handelt es sich um 
den Wiederholungsversuch der Präsentation, ist die Prüfung von mindestens zwei Prü-
ferinnen oder Prüfern abzunehmen. 
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(4) Wird die mündliche Präsentation der Abschlussarbeit vor einer Prüferin oder einem Prü-

fer abgelegt, hat dieser bzw. diese vor der Festsetzung der Bewertung die Beisitzerin 
oder den Beisitzer zu hören. Wird die mündliche Präsentation der Abschlussarbeit vor 
zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer abgelegt, legt jede 
Prüferin oder jeder Prüfer die Bewertung für die mündliche Präsentation der Ab-
schlussarbeit fest.  

(5) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Präsentation der Ab-
schlussarbeit sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der 
Kandidatin oder dem Kandidaten im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. Teil-
nehmerinnen oder Teilnehmer, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der glei-
chen Prüfung unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse 
als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, es sei denn, die Kandidatin oder der Kandi-
dat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer Beeinflussung oder Störung der Prüfung kön-
nen diese Personen von der Prüferin oder dem Prüfer als Zuhörerin bzw. Zuhörer ausge-
schlossen werden. 

(6) Als Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung (Abschlussarbeit), können in 
den einzelnen Lehrveranstaltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. 
Dies können insbesondere sein: Hausarbeiten oder Vorträge. Studienleistungen können 
mit „bestanden“ beziehungsweise „nicht bestanden“ bewertet werden. Voraussetzung 
für die Teilnahme an der Modulprüfung (Abschlussarbeit) ist die erfolgreiche Erbringung 
aller in diesem Modul geforderten Studienleistungen. 

(7) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich unterhalb 
der Anforderungen einer Modulprüfung. Soweit die Form, in der eine Studienleistung für 
ein Modul zu erbringen ist, nicht in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs de-
finiert ist, wird sie von der Lehrenden oder dem Lehrenden jeweils zu Beginn der Veran-
staltung bekannt gemacht. 

(8) Bei Exkursionen, Sprachkursen, Praktika, praktischen Übungen oder vergleichbaren 
Lehrveranstaltungen, in denen zum Erreichen der lehrveranstaltungsspezifischen Lern-
ziele eine regelmäßige aktive Beteiligung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erforder-
lich und verhältnismäßig ist, kann eine Anwesenheitspflicht gelten. Diese wird von der 
oder dem Lehrenden in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss im Sinne des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes festgelegt. Dabei ist im Rahmen einer Einzelfallprüfung und 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten der jeweiligen Lehrveranstaltung konkret 
abzuwägen und festzustellen, ob und in welchem Umfang die Anwesenheitspflicht für 
das Erreichen des Lernziels erforderlich ist und ob das Lernziel auch nicht durch milde-
re Mittel, wie z. B. Selbststudium allein oder in privaten Arbeitsgemeinschaften, er-
reicht werden kann. Nur unter diesen engen Voraussetzungen ist ein Eingriff in die Stu-
dierfreiheit unter dem Aspekt der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung legitimiert. 
Das bedeutet zudem, eine pauschale und vom Einzelfall losgelöste Feststellung der 
Notwendigkeit einer Anwesenheitspflicht ist stets unzulässig. Die genaue Ausgestal-
tung der Anwesenheitspflicht wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in geeigneter 
Form zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

(9) Macht die Teilnehmerin oder der Teilnehmer durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass 
sie oder er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung oder 
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chronischer Erkrankung nicht in der Lage ist, eine Prüfungsleistung ganz oder teilweise 
in der vorgesehenen Form oder Frist zu erbringen, so legt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses fest, in welcher anderen Form oder Frist die Prüfungsleistung er-
bracht wird. Bei Zweifeln wird die zuständige Person oder Stelle für Fragen zu Belangen 
behinderter Teilnehmerinnen und Teilnehmer (z. B. Bereich „Behinderung und Studium“ 
innerhalb des Zentrums für HochschulBildung an der Technischen Universität Dort-
mund) beteiligt. 

(10) Der Zeitraum für die mündliche Präsentation wird mindestens vier Wochen vor dem 
frühesten Prüfungstermin bekannt gegeben. Die individuellen Termine werden eine Wo-
che vor der Prüfung bekannt gegeben. 

(11) Prüfungsverfahren berücksichtigen die gesetzlichen Mutterschutzfristen sowie Ausfall-
zeiten durch die Pflege im Haushalt lebender, überwiegend zu betreuender Kinder, die 
Pflege der Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des 
eingetragenen Lebenspartners oder einer oder eines in gerader Linie Verwandten oder 
ersten Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser pflegebedürftig ist. 

 

§ 9  
Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Zertifikatsprüfung, endgültiges Nichtbestehen 

(1) Die Abschlussarbeit kann nur als Ganzes und dann nur einmal mit neuer Themenstel-
lung wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der Abschlussarbeit gemäß § 16 
Absatz 4 ist nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der Kandidat bei der Anfertigung der 
nicht erfolgreichen Abschlussarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht 
hat.  

(2) Die Zertifikatsprüfung ist bestanden, wenn die Abschlussarbeit erfolgreich abgeschlos-
sen wurde. 

(3) Die Zertifikatsprüfung ist insgesamt endgültig nicht bestanden, wenn die Abschlussar-
beit nach Wiederholung wiederum nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt. 

(4) Ist die Zertifikatsprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt die Abschlussarbeit als 
nicht bestanden, so erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kan-
didatin oder dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Auf Antrag wird der Kandidatin oder 
dem Kandidaten eine Bescheinigung über die bestandenen Prüfungen ausgestellt; auf-
genommen wird der Zusatz, dass diese Bescheinigung nicht für die Vorlage an einer an-
deren Hochschule gilt. 

 

§ 10  
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben bildet die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Technischen 
Universität Dortmund einen Prüfungsausschuss. 
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(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitgliedern, und zwar vier Mitgliedern aus 

der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, einem Mitglied aus der 
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zwei Mitgliedern 
aus der Gruppe der Studierenden. Ein Mitglied aus dem Zentrum für HochschulBildung, 
Bereich Weiterbildung der Technischen Universität Dortmund wird als beratendes Mit-
glied hinzugezogen. Die Mitglieder werden vom Fakultätsrat nach Gruppen getrennt für 
drei Jahre, die Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden für ein Jahr gewählt. Der 
Prüfungsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie die stellver-
tretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden. Für die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und deren Stellvertre-
terin oder dessen Stellvertreter werden vom Fakultätsrat Vertreterinnen oder Vertreter 
gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses 
wird von der Dekanin oder dem Dekan bekannt gegeben. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er 
ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen im Prü-
fungsverfahren getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss 
dem Fakultätsrat regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der 
Prüfungen und Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prü-
fungsordnung und der Studienpläne. Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung be-
stimmter Aufgaben (z. B. Eilentscheidungen etc.) im Rahmen der laufenden Geschäfte 
auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen. Dies gilt nicht für Entscheidun-
gen über Widersprüche und den Bericht an den Fakultätsrat. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden 
oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied aus der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer mindestens zwei weitere 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit 
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsit-
zenden. Die studentischen Mitglieder wirken an pädagogisch-wissenschaftlichen Ent-
scheidungen nicht mit. Als solche gelten insbesondere die Beurteilung, die Festlegung 
von Prüfungsaufgaben und die Bestellung der Prüferinnen und Prüfer sowie der Beisit-
zerinnen und Beisitzer. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 
beizuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses, einschließlich ihrer Vertreterinnen und Vertreter, die Prüferinnen 
und Prüfer und die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  

(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwal-
tungshilfe des Zentrums für HochschulBildung, Bereich Weiterbildung der Technischen 
Universität Dortmund. 
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§ 11  
Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer und die Beisitzerinnen und 
Beisitzer gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Er kann die Bestellung der oder dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer dürfen 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Technischen Universität Dortmund so-
wie weitere prüfungsberechtigte Personen im Sinne des § 65 Absatz 1 HG bestellt wer-
den. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf bestellt werden, wer im entsprechenden 
Fachgebiet die notwendige Sachkunde nachweisen kann. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

 

§ 12  
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht bestanden“ bewertet, wenn die Kandidatin oder der 
Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie 
oder er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt oder 
wenn sie oder er eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen 
Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten oder eines von der Kandidatin oder dem 
Kandidaten überwiegend zu betreuenden Kindes ist die Vorlage eines deutschsprachi-
gen ärztlichen Attestes erforderlich. Bei Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten 
muss das ärztliche Attest die Prüfungsunfähigkeit belegen. Bei dem nachträglichen 
Rücktritt von einer abgelegten Prüfung muss aus dem ärztlichen Attest hervorgehen, 
dass die bei der Prüfung gegebene Leistungsbeeinträchtigung für die Teilnehmerin oder 
den Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen nicht erkennbar war und vernünftiger-
weise kein Anlass bestand die Leistungsfähigkeit in Zweifel zu ziehen. Bestehen für den 
Prüfungsausschuss zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähig-
keit als wahrscheinlich erscheinen lassen, so kann der Prüfungsausschuss eine ärztli-
che Bescheinigung einer Vertrauensärztin oder eines Vertrauensarztes der Technischen 
Universität Dortmund verlangen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe für den 
Rücktritt oder das Versäumnis nicht an, wird dies der Kandidatin oder dem Kandidaten 
schriftlich mitgeteilt. 

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, 
Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben etc.) beeinflusst, 
gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht bestanden“ bewertet. Dies gilt auch für den 
Versuch der Täuschung. Die Entscheidung, ob ein Täuschungsversuch oder eine Täu-
schungshandlung vorliegt, treffen die jeweiligen Prüferinnen oder Prüfer. Wird während 
einer Prüfung eine Täuschung oder ein Täuschungsversuch im Sinne von Satz 1 durch 
die Aufsichtsführende oder den Aufsichtsführenden festgestellt, protokolliert diese o-
der dieser die Täuschung oder den Täuschungsversuch. Die Prüferin oder der Prüfer 
entscheidet, ob die Prüfung mit „nicht bestanden“ bewertet wird. Eine Kandidatin oder 
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ein Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der 
jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der oder dem Aufsichtführenden in 
der Regel nach Ermahnung von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden. In 
diesem Fall gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht bestanden“ bewertet. Die jewei-
ligen Gründe für Entscheidungen sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden 
Fällen von Täuschung oder Störung kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder 
den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, 
dass Entscheidungen nach Absatz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belas-
tende Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Vor 
der Entscheidung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen 
Gehör zu geben. 

 

II. Zertifikatsprüfung 

§ 13  
Zulassung zur Zertifikatsprüfung  

(1) Mit Abschluss des privatrechtlichen Vertrages zwischen den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern und dem Verein „Wissenschaftliche Weiterbildung an der TU Dortmund e.V.“ 
über die Durchführung des weiterbildenden Studiums Management und Partizipation 
an der Technischen Universität Dortmund gilt eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer als 
zu den Prüfungen dieses weiterbildenden Studiums zugelassen, es sei denn die Zulas-
sung ist gemäß Absatz 2 zu versagen. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn  

a) die Teilnehmerin oder der Teilnehmer eine Zertifikatsprüfung in dem weiterbil-
denden Studium Management und Partizipation an der Technischen Universität 
Dortmund endgültig nicht bestanden hat oder  

b) der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer nach erbrachter Prüfungsleistung in dem 
vorgenannten weiterbildenden Studium aufgrund einer anschließenden Anfech-
tung des Prüfungsbescheides eine bestands- und rechtskräftige Entscheidung 
über das endgültige Nichtbestehen noch nicht vorliegt.  

 

§ 14  
Umfang der Zertifikatsprüfung  

Die Zertifikatsprüfung besteht aus der Abschlussarbeit. Die Abschlussarbeit umfasst die 
schriftliche Dokumentation und Reflexion eines Praxisfalls oder ausnahmsweise einer theo-
retischen Arbeit zum Thema Management und Partizipation. Die wesentlichen Inhalte werden 
anschließend im Rahmen einer Präsentation dargelegt und sodann zur Diskussion gestellt. 
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§ 15  
Abschlussarbeit 

(1) Mit der Abschlussarbeit sollen Kandidatinnen oder Kandidaten zeigen, dass sie inner-
halb einer vorgegebenen Frist ein berufsrelevantes Projekt mit Bezug zum Themenfeld 
Management und Partizipation selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden bear-
beiten, dokumentieren und reflektieren können. 

(2) Die Abschlussarbeit kann von jeder Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer o-
der einem habilitierten Mitglied der Technischen Universität Dortmund ausgegeben und 
betreut werden, der oder die an dem weiterbildenden Studium beteiligt ist. Andere Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Voraussetzungen nach § 65 Absatz 1 HG 
erfüllen, können mit Zustimmung des Prüfungsausschusses die Abschlussarbeit aus-
geben und betreuen. 

(3) Die Ausgabe der Abschlussarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten 
über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt 
der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. Die Kandidatin oder der Kandidat kann in dem 
Antrag bezüglich des Themas Vorschläge machen. Verzichtet die Kandidatin oder der 
Kandidat auf das Vorschlagsrecht, so vermittelt die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses ein Thema für die Abschlussarbeit. 

(4) Das Thema der Abschlussarbeit kann nur einmal und nur innerhalb von 2 Wochen ab der 
Ausgabe zurückgegeben werden; die Abschlussarbeit gilt dann als nicht begonnen. 

(5) Die Abschlussarbeit wird begleitend zum weiterbildenden Studium erstellt und ist bis 
zu einem vom Prüfungsausschuss rechtzeitig bekanntzugebenden Zeitpunkt fertigzu-
stellen. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Ab-
schlussarbeit innerhalb dieser Frist abgeschlossen werden kann. Auf begründeten An-
trag der Kandidatin oder des Kandidaten kann der Prüfungsausschuss im Einverneh-
men mit der Betreuerin oder dem Betreuer ausnahmsweise einmalig eine Nachfrist von 
bis zu vier Wochen gewähren. Ein Verlängerungsantrag ist spätestens vierzehn Tage vor 
Ablauf der Bearbeitungszeit an den Prüfungsausschuss zu stellen. 

(6) Der Umfang der Abschlussarbeit soll 20 Seiten nicht unterschreiten und 30 Seiten nicht 
überschreiten. 

(7) Einvernehmlich mit der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer und den Prüferinnen oder 
Prüfern kann die Abschlussarbeit in englischer Sprache verfasst werden. 

(8) Die Abschlussarbeit ist stets eigenständig als Einzelarbeit zu verfassen. Dies schließt 
jedoch nicht aus, dass das Thema der Abschlussarbeit innerhalb einer Arbeitsgruppe 
bearbeitet wird. Hierbei muss sichergestellt sein, dass der als Prüfungsleistung zu be-
wertende Beitrag der oder des Einzelnen nach objektiven Kriterien deutlich unter-
scheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. 

(9) Bei der Abgabe der Abschlussarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat zu erklären, 
ob die Arbeit bereits in gleicher oder ähnlicher Form einer Prüfungsbehörde vorgelegen 
hat oder veröffentlicht wurde. Die Kandidatin oder der Kandidat hat auch an Eides statt 
zu versichern, dass sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zita-
te kenntlich gemacht hat. In das Quellenverzeichnis sind auch unveröffentlichte Beiträ-
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ge aufzunehmen. Für die Erklärung nach Satz 1 und die eidesstattliche Versicherung ist 
ein einheitlicher Vordruck der Zentralen Prüfungsverwaltung zu verwenden und bei der 
Abgabe der Abschlussarbeit als fester Bestandteil der Abschlussarbeit unterschrieben 
einzubinden. 

 

§ 16  
Abgabe und Bewertung der Abschlussarbeit 

(1) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß im Zentrum für HochschulBildung, Bereich Weiter-
bildung der Technischen Universität Dortmund in 3-facher Ausfertigung und zusätzlich 
in einer für ein Softwareprodukt zur Plagiatserkennung verwendbaren elektronischen 
Fassung abzugeben. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Postanliefe-
rung gilt das Datum des Poststempels. Wird die Abschlussarbeit nicht fristgemäß abge-
liefert, so gilt sie als mit „nicht bestanden“ bewertet. 

(2) Die Abschlussarbeit wird nach folgendem Maßstab bewertet: 

bestanden   = eine Leistung, die mindestens den Anforderungen genügt  

nicht bestanden  = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-
gen nicht mehr genügt. 

Die Bewertung ist schriftlich zu begründen. 

(3) Die Bewertung der Abschlussarbeit ist der Kandidatin oder dem Kandidaten spätestens 
6 Wochen nach der Abgabe mitzuteilen. 

 

§ 17  
Zertifikatsurkunde 

(1) Über die bestandene Zertifikatsprüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat spä-
testens sechs Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfung eine Zertifikatsurkunde. 
Die Zertifikatsurkunde trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung erbracht 
wurde. In die Urkunde sind das Thema der Abschlussarbeit, das Modul und die Mo-
dulelemente aufzunehmen. 

(2) Die Zertifikatsurkunde wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
und von der Dekanin oder dem Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät sowie der Leiterin / dem Leiter des Zentrums für HochschulBildung, Bereich 
Weiterbildung unterschrieben. 

(3) Die Zertifikatsurkunde wird auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten in Abspra-
che mit dem Prüfungsausschuss auch in englischer Sprache ausgestellt. 
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III. Schlussbestimmungen 

§ 18  
Einsicht in die Prüfungsunterlagen 

(1) Nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Abschlussarbeit wird eine Einsicht gewährt. 
Zeit und Ort der Einsichtnahme werden von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und 
spätestens mit Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in geeigneter Form bekannt gege-
ben. 

(2) Die Einsicht in die weiteren schriftlichen Prüfungsleistungen, die darauf bezogenen 
Gutachten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Prüfungsprotokolle der mündlichen 
Prüfungen wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf Antrag gewährt. Der Antrag 
ist binnen drei Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 

§ 19  
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität 
Dortmund veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät vom 24. Juni 2015 und des Rektorates der Technischen Universität 
Dortmund vom 19. Juni 2015. 

 

Dortmund, den 30. Juni 2015 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Anhang: Modulübersicht 

Modul Management und Partizipation 

Prüfungsform: Modulprüfung (vgl. Abschlussarbeit in Element 12) 

Elemente des Moduls Lehrform 
1. Unternehmensverfassung, Partizipa-
tion und Unternehmenskultur 

2 Lehreinheiten à 12 Stunden 
Selbststudium 
Planung Abschlussarbeit 

2. HRM / Personalmanagement I 2 Lehreinheiten à 12 Stunden 
Selbststudium 
Planung Abschlussarbeit 

3. HRM / Personalmanagement II 2 Lehreinheiten à 12 Stunden 
Selbststudium 
Planung Abschlussarbeit 

4. Rechtliche Rahmenbedingungen von 
Management und Partizipation 

3 Lehreinheiten à 12 Stunden 
Selbststudium 
Planung Abschlussarbeit 

5. Moderations- und Visualisierungs-
techniken 

1 Lehreinheit à 12 Stunden 
Selbststudium 
Planung Abschlussarbeit 

6. Projektmanagement 2 Lehreinheiten à 12 Stunden 
Selbststudium 
Planung Abschlussarbeit 

7. Bilanzen verstehen und Kosten ana-
lysieren 

2 Lehreinheiten à 12 Stunden 
Selbststudium 
Planung Abschlussarbeit 

8. Gestaltung von Arbeit und Organisa-
tion 

2 Lehreinheiten à 12 Stunden 
Selbststudium 
Planung Abschlussarbeit 

9. Partizipative Arbeitsorganisation und 
–gestaltung I 

3 Lehreinheiten à 12 Stunden 
Selbststudium 
Planung Abschlussarbeit 

10. Kommunikation – besonders wich-
tig in Konfliktsituationen 

2 Lehreinheiten à 12 Stunden 
Selbststudium 
Planung Abschlussarbeit 

11. Partizipative Arbeitsorganisation 
und –gestaltung II 

3 Lehreinheiten à 12 Stunden 
Selbststudium 
Planung Abschlussarbeit 

12. Abschlussarbeit Erstellung (Umfang ca. 120 Stunden) und Präsen-
tation der Abschlussarbeit Das Thema bezieht sich 
inhaltlich auf eines der anderen Elemente 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Englisch 

für ein Lehramt an Grundschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang  

an der Technischen Universität Dortmund  

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) sowie § 1 Absatz 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 
vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.), zuletzt geändert am 20. August 2014 (AM 15 / 2014, 
S. 1 f.), hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Englisch als Teil des 
Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Grundschulen an der Technischen Universität 
Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Englisch. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für ein Lehramt an 
Grundschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre Masterstudiengänge dienen 
und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen Beschäftigungssystemen qualifizieren. 
Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein erster berufsqualifizierender Abschluss 
erworben. 

(2) Das Studium des Faches Englisch vermittelt ausgeprägte, strukturierte und reflektierte 
fremdsprachliche Kompetenzen, fachwissenschaftliche Kompetenzen in den Bereichen 
"Britische Literatur und Kultur", "Amerikanistik" und "Sprachwissenschaft" sowie 
schulformspezifische fachdidaktische Kompetenzen. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Englisch haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie eine schriftliche und mündliche 
Sprachkompetenz, die mindestens dem Niveau C1 des europäischen Referenzrahmens 
entspricht, aufweisen. Ebenso haben sie fachdidaktisches Grundwissen erworben, auf 
Grundlage dessen sie im Masterstudium lernen, die fachwissenschaftlichen Anteile ihrer 
Ausbildung differenziert auf ihre Bildungswirksamkeit hin zu analysieren. Durch 
Beschäftigung mit Theorie und Praxis des Spracherwerbs und fremdsprachlichen Lernens 
haben die Absolventinnen und Absolventen ein Verständnis für Mehrsprachigkeit entwickelt 
sowie in hohem Maße Umgang mit Verschiedenheit erfahren und interkulturelle Kompetenz 
entwickelt.  

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden. 
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§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Bachelorstudiums im Unterrichtsfach Englisch sind Kompetenzen in 
der englischen Sprache nachzuweisen, die mindestens dem Niveau B2 des europäischen 
Referenzrahmens entsprechen. In der Regel erfolgt der Nachweis über das Zeugnis der 
Allgemeinen Hochschulreife. Andere Nachweise der notwendigen Sprachkompetenz werden 
anerkannt, soweit diese gleichwertig sind. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

(1) Das Unterrichtsfach Englisch ist mit dem Lernbereich I Sprachliche Grundbildung und mit 
dem Lernbereich II Mathematische Grundbildung zu kombinieren. 

(2) Einer der Lernbereiche oder das Unterrichtsfach Englisch ist zusätzlich als vertieftes 
Studium zu wählen. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Englisch umfasst 38 Leistungspunkte (LP).  

Das Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Modul 1: English Language Skills (11 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul entwickelt die schriftliche und mündliche Fremdsprachenkompetenz in der 
Zielsprache weiter. Im Rahmen des 12-wöchigen Auslandsaufenthaltes erlernen die 
Studierenden zusätzlich interkulturelle Kompetenz durch direkte Beschäftigung mit der 
Zielkultur. 

Modul 2: Fachdidaktik (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in die grundlegenden Theorien und Modelle der Englischen Fachdidaktik ein 
und vertieft fachspezifisch die Kompetenzen im Bereich "Diagnose und individuelle 
Förderung". 

Modul 3: Linguistics (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium der Englischen Sprachwissenschaft und ihre Bedeutung für 
den fremdsprachlichen Unterricht ein. 

Modul 4: British Literature and Culture (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium britischer und anderer englischsprachiger (insbesondere 
postkolonialer) Literaturen und Kulturen (außerhalb Nordamerikas) ein. 

Modul 5: American Literature and Culture (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium nordamerikanischer Literaturen und Kulturen ein. 

(2) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Englisch als vertieftes Studium umfasst 47 
Leistungspunkte (LP).  
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Das vertiefte Bachelorstudium umfasst zusätzlich zu den unter Absatz 1 genannten 
Modulen folgendes Vertiefungsmodul:  

Modul 6: Integrated Studies (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die in den Modulen 3 bis 5 erworbenen Kompetenzen unter 
interdisziplinären Aspekten. 

(3) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs werden die zu erwerbenden 
Kompetenzen und Inhalte sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 
§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Englisch sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung/ 
Teilleistungen  

Prüfungsform 

 

benotet/ 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

1: English 
Language Skills 

Modulprüfung Klausur benotet 3 Studienleistungen 11 

2: Fachdidaktik 2 
Teilleistungen  

Klausur, 
Unterrichts-
entwurf 

benotet  9 

3: Linguistics Modulprüfung Portfolio benotet 2 Studienleistungen 6 

4: British 
Literature and 
Culture 

Modulprüfung mündliche 
Prüfung 

benotet 2 Studienleistungen 6 

5: American 
Literature and 
Culture 

Modulprüfung Klausur benotet 2 Studienleistungen 6 

(2) Im vertieften Unterrichtsfach Englisch ist zusätzlich die folgenden Prüfung abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung/ 
Teilleistungen  

Prüfungsform benotet/ 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

6: Integrated 
Studies 

Modulprüfung Hausarbeit benotet 2 Studienleistungen 9 

(3) Die Studienleistungen werden in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
ausgewiesen. 

 
§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Englisch nach Erwerb von 
26 Leistungspunkten angemeldet werden. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 
8 Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 30 bis 45 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang. 
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§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. Mai 2015 und des Beschlusses 
des Fakultätsrates der Fakultät Kulturwissenschaften vom 18. Juni 2015. 

 

Dortmund, den 1. Juli 2015 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Englisch 

für ein Lehramt an Grundschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang  

an der Technischen Universität Dortmund  

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) sowie § 1 Absatz 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 
vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 20 ff.), zuletzt geändert am 20. August 2014 (AM 15 / 2014, 
S. 3 f.), hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Englisch als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Grundschulen an der Technischen Universität Dortmund. 
Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang in ihrer 
jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen des Studiums im Unterrichtsfach 
Englisch. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für ein Lehramt 
an Grundschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungswissenschaftliche 
bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein Praxissemester. Das 
Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kompetenzen für 
Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, 
Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium bereitet auf den 
Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an Grundschulen vor. 

(2) Das Studium des Faches Englisch im Master vertieft die im Bachelorstudium erworbenen 
fremdsprachlichen und fachwissenschaftlichen Kompetenzen in den Bereichen "Britische 
Literatur und Kultur", "Amerikanistik" und "Sprachwissenschaft" und befähigt die 
Absolventinnen und Absolventen, diese Kenntnisse unter fachdidaktischen 
schulformspezifischen Aspekten auf ihre Bildungswirksamkeit hin zu analysieren und 
lernorientierten Unterricht zu planen, durchzuführen und zu reflektieren. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Englisch haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie eine schriftliche und mündliche 
Sprachkompetenz aufweisen, die dem Niveau C2 des europäischen Referenzrahmens 
entspricht. Sie verfügen über ausgeprägte, strukturierte und reflektierte 
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kompetenzen. Durch vertiefte Beschäftigung 
mit den im Bachelorstudium erworbenen Kenntnissen zu Mehrsprachigkeit und 
Interkulturalität sind sie besonders befähigt, differenzierte Lernumgebungen zu gestalten. 
Absolventinnen und Absolventen des Masterstudium für ein Lehramt an Grundschulen 
verfügen über ausgeprägte Kenntnisse der Lernpsychologie des frühen Schulalters und des 
frühen Zweitspracherwerbs. Ebenso haben sie praxisnahes Wissen über die Anregung von 
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Kommunikationsbereitschaft und die altersgemäße Entwicklung interkultureller Kompetenz 
erworben. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Sommer- und Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer und Lernbereiche fortgeführt werden, in 
denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde. Das 
vertiefte Studium ist in demselben Unterrichtsfach oder Lernbereich zu wählen wie im 
Bachelorstudiengang. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Englisch umfasst 17 Leistungspunkte (LP).  

Das Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP im Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Das Modul verschränkt theoretische Anteile der Fachdidaktik mit schulpraktischen Anteilen 
und begleitet das Praxissemester. 

Modul 7: Applied English Language Skills (8 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die Englische Fachdidaktik und erweitert die mündliche und schriftliche 
Fremdsprachenkompetenz der Studierenden. 

Modul 8: Advanced Studies (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die Englische Fachdidaktik und einen der fachwissenschaftlichen 
Bereiche unter sprach-, literatur- und kulturdidaktischen Aspekten. 

(2) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Englisch als vertieftes Studium umfasst 20 
Leistungspunkte (LP). 

Das Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Lernbereich + 4 LP im Praxissemester) (Pflichtmodul) 

Das Modul verschränkt theoretische Anteile der Fachdidaktik mit schulpraktischen Anteilen 
und begleitet das Praxissemester. 
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Modul 7: Applied English Language Skills (11 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die Englische Fachdidaktik und erweitert die mündliche und schriftliche 
Fremdsprachenkompetenz der Studierenden. Zusätzlich wird einer der 
fachwissenschaftlichen Bereiche Sprachwissenschaft, Britische Literatur und Kultur oder 
Amerikanische Literatur und Kultur vertieft. 

Modul 8: Advanced Studies (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die Englische Fachdidaktik und einen der fachwissenschaftlichen 
Bereiche unter sprach-, literatur- und kulturdidaktischen Aspekten. 

(3) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs werden die zu erwerbenden 
Kompetenzen und Inhalte sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Englisch sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung/ 
Teilleistungen 

Prüfungsform benotet/ 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

Theorie-
Praxis-Modul 

Modulprüfung Portfolio benotet 2 Studienleistungen 7* 

7: Applied 
English 
Language 
Skills 

Modulprüfung Klausur benotet 3 Studienleistungen 8 

8: Teaching 
English as a 
Second / 
Foreign 
Language 

Modulprüfung mündliche 
Prüfung 

benotet 2 Studienleistungen 6 

 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 
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(2) Im vertieften Unterrichtsfach Englisch sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung/ 
Teilleistungen 

Prüfungsform benotet/ 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

Theorie-
Praxis-Modul 

Modulprüfung Portfolio benotet 2 Studienleistungen 7* 

7: Applied 
English 
Language 
Skills 

Modulprüfung Klausur benotet 4 Studienleistungen 11 

8: Teaching 
English as a 
Second / 
Foreign 
Language 

Modulprüfung mündliche 
Prüfung 

benotet 2 Studienleistungen 6 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die 
Fachnote ein. 

(3) Die Studienleistungen werden in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit (Thesis) 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im (vertieften) Unterrichtsfach Englisch nach Erwerb von 
12 Leistungspunkten angemeldet werden. Durch die erfolgreich abgelegte Masterarbeit (17 
Leistungspunkte) einschließlich des Masterkolloquiums nach § 22 der Prüfungsordnung für 
den Lehramtsmasterstudiengang (3 Leistungspunkte) werden weitere 20 Leistungspunkte 
erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 60 bis 80 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. Mai 2015 und des Beschlusses 
des Fakultätsrats der Fakultät Kulturwissenschaften vom 18. Juni 2015. 
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Dortmund, den 1. Juli 2015 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Englisch  

für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang  

an der Technischen Universität Dortmund  

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) sowie § 1 Absatz 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 
vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.), zuletzt geändert am 20. August 2014 (AM 15 / 2014, 
S. 1 f.), hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Englisch als Teil des 
Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Englisch.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für ein Lehramt an 
Haupt-, Real- und Gesamtschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre 
Masterstudiengänge dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen 
Beschäftigungssystemen qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein 
erster berufsqualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Das Studium des Faches Englisch vermittelt ausgeprägte, strukturierte und reflektierte 
fremdsprachliche Kompetenzen, fachwissenschaftliche Kompetenzen in den Bereichen 
"Britische Literatur und Kultur", "Amerikanistik" und "Sprachwissenschaft" sowie 
schulformspezifische fachdidaktische Kompetenzen. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Englisch haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie eine schriftliche und mündliche 
Sprachkompetenz, die mindestens dem Niveau C1 des europäischen Referenzrahmens 
entspricht, aufweisen. Ebenso haben sie fachdidaktisches Grundwissen erworben, auf 
Grundlage dessen sie im Masterstudium lernen, die fachwissenschaftlichen Anteile ihrer 
Ausbildung differenziert auf ihre Bildungswirksamkeit hin zu analysieren. Durch 
Beschäftigung mit Theorie und Praxis des Spracherwerbs und fremdsprachlichen Lernens 
haben die Absolventinnen und Absolventen ein Verständnis für Mehrsprachigkeit entwickelt 
sowie in hohem Maße Umgang mit Verschiedenheit erfahren und interkulturelle Kompetenz 
entwickelt. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden. 
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§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Bachelorstudiums im Unterrichtsfach Englisch sind Kompetenzen in 
der englischen Sprache nachzuweisen, die mindestens dem Niveau B2 des europäischen 
Referenzrahmens entsprechen. In der Regel erfolgt der Nachweis über das Zeugnis der 
Allgemeinen Hochschulreife. Andere Nachweise der notwendigen Sprachkompetenz werden 
anerkannt, soweit diese gleichwertig sind. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Das Unterrichtsfach Englisch kann in Kombination mit einem der folgenden Unterrichtsfächer 
studiert werden: Chemie, Deutsch, Mathematik, Evangelische Religionslehre, Katholische 
Religionslehre, Sozialwissenschaften, Kunst, Musik, Sport, Technik oder Textilgestaltung.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Englisch umfasst 53 Leistungspunkte (LP).  

Das Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Modul 1: English Language Skills (14 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul entwickelt die schriftliche und mündliche Fremdsprachenkompetenz in der 
Zielsprache weiter. Im Rahmen des 12-wöchigen Auslandsaufenthaltes erlernen die 
Studierenden zusätzlich interkulturelle Kompetenz durch direkte Beschäftigung mit der 
Zielkultur. 

Modul 2: Fachdidaktik (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in die grundlegenden Theorien und Modelle der Englischen Fachdidaktik ein 
und vertieft fachspezifisch die Kompetenzen im Bereich "Diagnose und individuelle 
Förderung". 

Modul 3: Linguistics (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium der Englischen Sprachwissenschaft und ihre Bedeutung für 
den fremdsprachlichen Unterricht ein. 

Modul 4: British Literature and Culture (6 bzw. 9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium britischer und anderer englischsprachiger (insbesondere 
postkolonialer) Literaturen und Kulturen (außerhalb Nordamerikas) ein. 

Eines der Module 4 und 5 muss mit einem Proseminar zu "Literature and Culture" im 
Rahmen von 3 LP vertieft werden. Die Modulprüfung bezieht die Inhalte der zusätzlichen 
Veranstaltung mit ein. 

Modul 5: American Literature and Culture (6 bzw. 9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium nordamerikanischer Literaturen und Kulturen ein. 

Eines der Module 4 und 5 muss mit einem Proseminar zu "Literature and Culture" im 
Rahmen von 3 LP vertieft werden. Die Modulprüfung bezieht die Inhalte der zusätzlichen 
Veranstaltung mit ein. 
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Modul 6: Integrated Studies (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die in den Modulen 3 bis 5 erworbenen Kompetenzen unter 
interdisziplinären Aspekten. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs werden die zu erwerbenden 
Kompetenzen und Inhalte sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Englisch sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung/ 
Teilleistungen  

Prüfungsform 

 

benotet/ 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

1: English 
Language Skills 

2 Teilleistungen Klausuren benotet  14 

2: Fachdidaktik 2 Teilleistungen Klausur, 
Unterrichts-
entwurf 

benotet  9 

3: Linguistics Modulprüfung Portfolio benotet 2 Studienleistungen 6 

4: British 
Literature and 
Culture 

Modulprüfung mündliche 
Prüfung 

benotet 2 bzw. 3 
Studienleistungen 

6/
9 

5: American 
Literature and 
Culture 

Modulprüfung Klausur benotet 2 bzw. 3 
Studienleistungen 

6/
9 

6: Integrated 
Studies 

Modulprüfung Hausarbeit benotet 2 Studienleistungen 9 

(2) Die Studienleistungen werden in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
ausgewiesen.  

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Englisch nach Erwerb von 
35 Leistungspunkten angemeldet werden. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 
8 Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 30 bis 45 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten, Anwendungsbereich und Veröffentlichung 

(1) Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. 
Sie werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
veröffentlicht. 
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(2) Für Studierende, die vor dem Wintersemester 2015 / 2016 in den 

Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 
Haupt-, Real- und Gesamtschulen mit dem Unterrichtsfach Englisch eingeschrieben worden 
sind, gelten die Fächerspezifischen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass neben den in § 5 
genannten Fächerkombinationsmöglichkeiten auch eine Kombination des Unterrichtsfachs 
Englisch mit dem Unterrichtsfach Physik möglich ist. 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. Mai 2015 und des Beschlusses 
des Fakultätsrats der Fakultät Kulturwissenschaften vom 18. Juni 2015. 

 

Dortmund, den 1. Juli 2015 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Englisch  

für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang  

an der Technischen Universität Dortmund  

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) sowie § 1 Absatz 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 
vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 20 ff.), zuletzt geändert am 20. August 2014 (AM 15/2014, 
S. 3 f.), hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Englisch als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Englisch.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für ein Lehramt 
an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie 
ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen 
vor. 

(2) Das Studium des Faches Englisch im Master vertieft die im Bachelorstudium erworbenen 
fremdsprachlichen und fachwissenschaftlichen Kompetenzen in den Bereichen "Britische 
Literatur und Kultur", "Amerikanistik" und "Sprachwissenschaft" und befähigt die 
Absolventinnen und Absolventen, diese Kenntnisse unter fachdidaktischen 
schulformspezifischen Aspekten auf ihre Bildungswirksamkeit hin zu analysieren und 
lernorientierten Unterricht zu planen, durchzuführen und zu reflektieren. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Englisch haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie eine schriftliche und mündliche 
Sprachkompetenz aufweisen, die dem Niveau C2 des europäischen Referenzrahmens 
entspricht. Sie verfügen über ausgeprägte, strukturierte und reflektierte 
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kompetenzen. Durch vertiefte Beschäftigung 
mit den im Bachelorstudium erworbenen Kenntnissen zu Mehrsprachigkeit und 
Interkulturalität sind sie besonders befähigt, differenzierte Lernumgebungen zu gestalten. 
Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums für ein Lehramt an Haupt-, Real- und 
Gesamtschulen verfügen über ausgeprägte Kenntnisse der Lernpsychologie der 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
16/2015          Seite 29 
 
 

Sekundarstufe I, der Literatur- und Kulturdidaktik sowie der Didaktik Neuer Medien. Ebenso 
haben sie praxisnahes Wissen über die Anregung von Kommunikationsbereitschaft und die 
altersgemäße Entwicklung interkultureller Kompetenz erworben. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Winter- und Sommersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer fortgeführt werden, in denen bereits ein 
Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Englisch umfasst 27 Leistungspunkte (LP).  

Das Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Das Modul verschränkt theoretische Anteile der Fachdidaktik mit schulpraktischen Anteilen 
und begleitet das Praxissemester. 

Modul 8: Teaching English as a Second / Foreign Language (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die Englische Fachdidaktik und die Englische Sprachwissenschaft unter 
sprachdidaktischen Aspekten. 

Modul 9: English Language Skills (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul baut die mündliche und fremdsprachliche Kompetenz der Studierenden aus. 

Modul 10: Advanced Studies (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die Englische Fachdidaktik sowie die Literatur- und Kulturwissenschaft 
unter literatur- und kulturdidaktischen Aspekten. 

(2) In der Modulbeschreibung des Modulhandbuchs werden die zu erwerbenden Kompetenzen 
und Inhalte sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Englisch sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung/ 
Teilleistungen 

Prüfungsform benotet/ 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modulprüfung Portfolio benotet 2 Studienleistungen 7* 

8: Teaching English 
as a 
Second/Foreign 
Language 

Modulprüfung Portfolio benotet 2 Studienleistungen 9 

9: English 
Language Skills 

Modulprüfung Klausur benotet 2 Studienleistungen 6 

10: Advanced 
Studies 

Modulprüfung mündliche 
Prüfung 

benotet 2 Studienleistungen 9 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die Fachnote 
ein. 

(2) Die Studienleistungen werden in den Modulbeschreibungen ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Englisch nach Erwerb von 18 
Leistungspunkten angemeldet werden. Durch die erfolgreich abgelegte Masterarbeit (17 
Leistungspunkte) einschließlich des Masterkolloquiums nach § 22 der Prüfungsordnung für 
den Lehramtsmasterstudiengang (3 Leistungspunkte) werden weitere 20 Leistungspunkte 
erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 60 bis 80 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1.Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. Mai 2015 und des Beschlusses 
des Fakultätsrats der Fakultät Kulturwissenschaften vom 18. Juni 2015. 
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Dortmund, den 1. Juli 2015 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Englisch 

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang  

an der Technischen Universität Dortmund  

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) sowie § 1 Absatz 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 
vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.), zuletzt geändert am 20. August 2014 (AM 15 / 2014, 
S. 1 f.), hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Englisch als Teil des 
Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Englisch. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für ein Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre 
Masterstudiengänge dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen 
Beschäftigungssystemen qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein 
erster berufsqualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Das Studium des Faches Englisch vermittelt ausgeprägte, strukturierte und reflektierte 
fremdsprachliche Kompetenzen, fachwissenschaftliche Kompetenzen in den Bereichen 
"Britische Literatur und Kultur", "Amerikanistik" und "Sprachwissenschaft" sowie 
schulformspezifische fachdidaktische Kompetenzen. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Englisch haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie eine schriftliche und mündliche 
Sprachkompetenz, die mindestens dem Niveau C1 des europäischen Referenzrahmens 
entspricht, aufweisen. Ebenso haben sie fachdidaktisches Grundwissen erworben, auf 
Grundlage dessen sie im Masterstudium lernen, die fachwissenschaftlichen Anteile ihrer 
Ausbildung differenziert auf ihre Bildungswirksamkeit hin zu analysieren. Durch 
Beschäftigung mit Theorie und Praxis des Spracherwerbs und fremdsprachlichen Lernens 
haben die Absolventinnen und Absolventen ein Verständnis für Mehrsprachigkeit entwickelt, 
sowie in hohem Maße Umgang mit Verschiedenheit erfahren und interkulturelle Kompetenz 
entwickelt. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden. 
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§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Bachelorstudiums im Unterrichtsfach Englisch sind Kompetenzen in 
der englischen Sprache nachzuweisen, die mindestens dem Niveau B2 des europäischen 
Referenzrahmens entsprechen. In der Regel erfolgt der Nachweis über das Zeugnis der 
Allgemeinen Hochschulreife. Andere Nachweise der notwendigen Sprachkompetenz werden 
anerkannt, soweit diese gleichwertig sind. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Das Unterrichtsfach Englisch kann in Kombination mit einem der folgenden Unterrichtsfächer 
oder einer der folgenden sonderpädagogischen Fachrichtungen studiert werden: Chemie, 
Deutsch, Mathematik, Physik, Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre, 
Informatik, Kunst, Musik, Philosophie, Psychologie, Sozialwissenschaften, Sport, 
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Förderschwerpunkt Sehen.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Englisch umfasst 68 Leistungspunkte (LP).  

Das Bachelorstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Modul 1: English Language Skills (14 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul entwickelt die schriftliche und mündliche Fremdsprachenkompetenz in der 
Zielsprache weiter. Im Rahmen des 12-wöchigen Auslandsaufenthaltes erlernen die 
Studierenden zusätzlich interkulturelle Kompetenz durch direkte Beschäftigung mit der 
Zielkultur. 

Modul 2: Fachdidaktik (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in die grundlegenden Theorien und Modelle der Englischen Fachdidaktik ein 
und vertieft fachspezifisch die Kompetenzen im Bereich "Diagnose und individuelle 
Förderung". 

Modul 3: Linguistics (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium der Englischen Sprachwissenschaft und ihre Bedeutung für 
den fremdsprachlichen Unterricht ein. 

Modul 4: British Literature and Culture (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium britischer und anderer englischsprachiger (insbesondere 
postkolonialer) Literaturen und Kulturen (außerhalb Nordamerikas) ein. 

Modul 5: American Literature and Culture (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium nordamerikanischer Literaturen und Kulturen ein. 

Modul 6: Working with Texts (12 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die in den Modulen 3 bis 5 erworbenen Kompetenzen unter dem Aspekt 
der Textverwendung. 
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Modul 7: Projects (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in die projektorientierte Beschäftigung mit den fachwissenschaftlichen 
Bereichen des Faches ein. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs werden die zu erwerbenden 
Kompetenzen und Inhalte sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Englisch sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung/ 
Teilleistungen 

Prüfungsform benotet/ 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

1: English Language 
Skills 

2 
Teilleistungen 

Klausuren benotet  14 

2: Fachdidaktik 2 
Teilleistungen 

Klausur und 
Unterrichts-
entwurf 

benotet  9 

3: Linguistics Modulprüfung Portfolio benotet 3 Studienleistungen 9 

4: British Literature 
and Culture 

Modulprüfung mündliche 
Prüfung 

benotet 3 Studienleistungen 9 

5: American 
Literature and 
Culture 

Modulprüfung Klausur benotet 3 Studienleistungen 9 

6: Working with 
Texts 

Modulprüfung Hausarbeit benotet 2 Studienleistungen 12 

7: Projects Modulprüfung Portfolio benotet 2 Studienleistungen 6 

(2) Die Studienleistungen werden in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Englisch nach Erwerb von 
50 Leistungspunkten angemeldet werden. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 
8 Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 30 bis 45 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. Mai 2015 und des Beschlusses 
des Fakultätsrats der Fakultät Kulturwissenschaft vom 18. Juni 2015. 

 

Dortmund, den 1. Juli 2015 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Englisch  

für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang  

an der Technischen Universität Dortmund  

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) sowie § 1 Absatz 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 
vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 20 ff.), zuletzt geändert am 20. August 2014, (AM / 2014, 
S. 3 f.) hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Englisch als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Englisch.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für ein Lehramt 
an Gymnasien und Gesamtschulen. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie 
ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen vor. 

(2) Das Studium des Faches Englisch im Master vertieft die im Bachelorstudium erworbenen 
fremdsprachlichen und fachwissenschaftlichen Kompetenzen in den Bereichen "Britische 
Literatur und Kultur", "Amerikanistik" und "Sprachwissenschaft" und befähigt die 
Absolventinnen und Absolventen, diese Kenntnisse unter fachdidaktischen 
schulformspezifischen Aspekten auf ihre Bildungswirksamkeit hin zu analysieren und 
lernerorientierten Unterricht zu planen, durchzuführen und zu reflektieren. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Englisch haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie eine schriftliche und mündliche 
Sprachkompetenz aufweisen, die dem Niveau C2 des europäischen Referenzrahmens 
entspricht. Sie verfügen über ausgeprägte, strukturierte und reflektierte 
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kompetenzen. Durch vertiefte Beschäftigung 
mit den im Bachelorstudium erworbenen Kenntnissen zu Mehrsprachigkeit und 
Interkulturalität sind sie besonders befähigt, differenzierte Lernumgebungen zu gestalten. 
Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums für ein Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen zeichnen sich in ihren fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen 
Kenntnissen durch einen hohen Spezialisierungs-, Komplexitäts- und Abstraktionsgrad aus 
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und haben in den fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Bereichen eine starke 
Forschungsorientierung erfahren . 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Sommer- und Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang. 

im Unterrichtsfach 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer und sonderpädagogischen Fachrichtungen 
fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 
erworben wurde.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Englisch umfasst 32 Leistungspunkte (LP).  

Das Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Das Modul verschränkt theoretische Anteile der Fachdidaktik mit schulpraktischen Anteilen 
und begleitet das Praxissemester. 

Modul 8: Teaching English as a Second/Foreign Language (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die Englische Fachdidaktik und die Englische Sprachwissenschaft unter 
sprachdidaktischen Aspekten. 

Modul 9: English Language Skills (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul baut die mündliche und fremdsprachliche Kompetenz der Studierenden aus. 

Modul 10: Advanced Studies (14 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die Englische Fachdidaktik sowie die britische und amerikanische 
Literatur- und Kulturwissenschaft unter literatur- und kulturdidaktischen Aspekten. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs werden die zu erwerbenden 
Kompetenzen und Inhalte sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Englisch sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung/ 
Teilleistungen 

Prüfungsform 

 

benotet/ 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modulprüfung Portfolio benotet 2 Studienleistungen 7* 

8: Teaching English 
as a 
Second/Foreign 
Language 

Modulprüfung Portfolio benotet 2 Studienleistungen 9 

9: English 
Language Skills 

Modulprüfung Klausur benotet 2 Studienleistungen 6 

10: Advanced 
Studies 

Modulprüfung mündl. 
Prüfung 

benotet 3 Studienleistungen 14 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die Fachnote 
ein. 

(2) Die Studienleistungen werden in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Englisch nach Erwerb von 
21 Leistungspunkten angemeldet werden. Durch die erfolgreich abgelegte Masterarbeit (17 
Leistungspunkte) einschließlich des Masterkolloquiums nach § 22 der Prüfungsordnung für 
den Lehramtsmasterstudiengang (3 Leistungspunkte) werden weitere 20 Leistungspunkte 
erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 60 bis 80 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. Mai 2015 und des Beschlusses 
des Fakultätsrats der Fakultät Kulturwissenschaften vom 18. Juni 2015. 
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Dortmund, den 1. Juli 2015 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Englisch 

für ein Lehramt an Berufskollegs 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang  

an der Technischen Universität Dortmund  

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) sowie § 1 Absatz 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 
vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.), zuletzt geändert am 20. August 2014 (AM 15 / 2014, 
S. 1 f.), hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 

 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Englisch als Teil des 
Bachelorstudiengangs für ein Lehramt an Berufskollegs an der Technischen Universität 
Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums für das Unterrichtsfach Englisch. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für ein Lehramt an 
Berufskollegs vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre Masterstudiengänge dienen 
und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen Beschäftigungssystemen qualifizieren. 
Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein erster berufsqualifizierender Abschluss 
erworben. 

(2) Das Studium des Faches Englisch vermittelt ausgeprägte, strukturierte und reflektierte 
fremdsprachliche Kompetenzen, fachwissenschaftliche Kompetenzen in den Bereichen 
"Britische Literatur und Kultur", "Amerikanistik" und "Sprachwissenschaft" sowie 
schulformspezifische fachdidaktische Kompetenzen. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Englisch haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie eine schriftliche und mündliche 
Sprachkompetenz, die mindestens dem Niveau C1 des europäischen Referenzrahmens 
entspricht, aufweisen. Ebenso haben sie fachdidaktisches Grundwissen erworben, auf 
Grundlage dessen sie im Masterstudium lernen, die fachwissenschaftlichen Anteile ihrer 
Ausbildung differenziert auf ihre Bildungswirksamkeit hin zu analysieren. Durch 
Beschäftigung mit Theorie und Praxis des Spracherwerbs und fremdsprachlichen Lernens 
haben die Absolventinnen und Absolventen ein Verständnis für Mehrsprachigkeit entwickelt 
sowie in hohem Maße Umgang mit Verschiedenheit erfahren und interkulturelle Kompetenz 
entwickelt. 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden. 
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§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Bachelorstudiums im Unterrichtsfach Englisch sind Kompetenzen in 
der englischen Sprache nachzuweisen, die mindestens dem Niveau B2 des europäischen 
Referenzrahmens entsprechen. In der Regel erfolgt der Nachweis über das Zeugnis der 
Allgemeinen Hochschulreife. Andere Nachweise der notwendigen Sprachkompetenz werden 
anerkannt, soweit diese gleichwertig sind. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten  

Das Unterrichtsfach Englisch kann in Kombination mit einem oder einer der folgenden 
beruflichen Fachrichtungen, Unterrichtsfächer oder sonderpädagogischen Fachrichtungen 
studiert werden: Elektrotechnik, Maschinenbautechnik, Sozialpädagogik, 
Wirtschaftswissenschaften, Chemie, Informatik, Mathematik, Physik, Förderschwerpunkt 
körperliche und motorische Entwicklung, Förderschwerpunkt Lernen, Förderschwerpunkt Sehen, 
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, Förderschwerpunkt Sprache.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte  

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach Englisch umfasst 68 Leistungspunkte (LP).  

Es besteht aus folgenden Modulen: 

Modul 1: English Language Skills (14 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul entwickelt die schriftliche und mündliche Fremdsprachenkompetenz in der 
Zielsprache weiter. Im Rahmen des 12-wöchigen Auslandsaufenthaltes erlernen die 
Studierenden zusätzlich interkulturelle Kompetenz durch direkte Beschäftigung mit der 
Zielkultur. 

Modul 2: Fachdidaktik (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in die grundlegenden Theorien und Modelle der Englischen Fachdidaktik ein 
und vertieft fachspezifisch die Kompetenzen im Bereich "Diagnose und individuelle 
Förderung". 

Modul 3: Linguistics (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium der Englischen Sprachwissenschaft und ihre Bedeutung für 
den fremdsprachlichen Unterricht ein. 

Modul 4: British Literature and Culture (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium britischer und anderer englischsprachiger (insbesondere 
postkolonialer) Literaturen und Kulturen (außerhalb Nordamerikas) ein. 

Modul 5: American Literature and Culture (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium nordamerikanischer Literaturen und Kulturen ein. 
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Modul 6: Working with Texts (12 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die in den Modulen 3 bis5 erworbenen Kompetenzen unter dem Aspekt 
der Textverwendung. 

Modul 7: Projects (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in die projektorientierte Beschäftigung mit den fachwissenschaftlichen 
Bereichen des Faches ein. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs werden die zu erwerbenden 
Kompetenzen und Inhalte sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Englisch sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des 
Moduls 

Modulprüfung/ 
Teilleistungen  

Prüfungsform 

 

benotet/ 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung Modulprüfung 

LP 

1: English 
Language 
Skills 

2 
Teilleistungen 

Klausuren benotet  14 

2: 
Fachdidaktik 

2 
Teilleistungen 

Klausur und 
Unterrichts-
entwurf 

benotet  9 

3: Linguistics Modulprüfung Portfolio benotet 3 Studienleistungen 9 

4: British 
Literature 
and Culture 

Modulprüfung mündliche 
Prüfung 

benotet 3 Studienleistungen 9 

5: American 
Literature 
and Culture 

Modulprüfung Klausur benotet 3 Studienleistungen 9 

6: Working 
with Texts 

Modulprüfung Hausarbeit benotet 2 Studienleistungen 12 

7: Projects Modulprüfung Portfolio benotet 2 Studienleistungen 6 

(2) Die Studienleistungen werden in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
ausgewiesen. 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Englisch nach Erwerb von 
50 Leistungspunkten angemeldet werden. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 
8 Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 30 bis 45 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang. 
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§ 9 Inkrafttreten, Anwendungsbereich und Veröffentlichung 

(1) Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. 
Sie werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
veröffentlicht. 

(2) Sie gelten für alle Studierende, die ab dem Wintersemester 2014/2015 erstmalig in den 
Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 
Berufskollegs mit dem Unterrichtsfach Englisch eingeschrieben werden sowie für alle 
Studierenden, die in den Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität 
Dortmund für ein Lehramt an Berufskollegs mit dem Unterrichtsfach Englisch 
eingeschrieben sind und ab dem Wintersemester 2014 / 2015 das Lehramt, ein 
Unterrichtsfach, eine berufliche Fachrichtung oder eine sonderpädagogische Fachrichtung 
wechseln. 

(3) Für Studierende, die vor dem Wintersemester 2014/2015 in den 
Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt an 
Berufskollegs mit dem Unterrichtsfach Englisch eingeschrieben worden sind, gelten diese 
Fächerspezifischen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass neben den in § 5 genannten 
Fächerkombinationsmöglichkeiten auch eine Kombination des Unterrichtsfachs Englisch 
mit den folgenden Unterrichtsfächern möglich ist: Deutsch, Kunst, Musik, Psychologie, 
Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre, Sport. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. Mai 2015 und des Beschlusses 
des Fakultätsrates der Fakultät Kulturwissenschaften vom 18. Juni 2015. 

 

Dortmund, den 1. Juli 2015 

 

Die Rektorin  

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Englisch  

für ein Lehramt an Berufskollegs 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 

an der Technischen Universität Dortmund  

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) sowie § 1 Absatz 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 
vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 20 ff.), zuletzt geändert am 20. August 2014 (AM 15 / 2014, 
S. 3 f.), hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Englisch als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt an Berufskollegs an der Technischen Universität Dortmund. 
Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang in ihrer 
jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen des Studiums für das Unterrichtsfach 
Englisch. 

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für ein Lehramt 
an Berufskollegs. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte bildungswissenschaftliche 
bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie ein Praxissemester. Das 
Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden beruflichen Kompetenzen für 
Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und Diagnostik sowie Schulentwicklung, 
Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium bereitet auf den 
Vorbereitungsdienst für ein Lehramt an Berufskollegs vor. 

(2) Das Studium des Faches Englisch im Master vertieft die im Bachelorstudium erworbenen 
fremdsprachlichen und fachwissenschaftlichen Kompetenzen in den Bereichen "Britische 
Literatur und Kultur", "Amerikanistik" und "Sprachwissenschaft" und befähigt die 
Absolventinnen und Absolventen, diese Kenntnisse unter fachdidaktischen 
schulformspezifischen Aspekten auf ihre Bildungswirksamkeit hin zu analysieren und 
lernorientierten Unterricht zu planen, durchzuführen und zu reflektieren. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Englisch haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie eine schriftliche und mündliche 
Sprachkompetenz aufweisen, die dem Niveau C2 des europäischen Referenzrahmens 
entspricht. Sie verfügen über ausgeprägte, strukturierte und reflektierte 
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kompetenzen. Durch vertiefte Beschäftigung 
mit den im Bachelorstudium erworbenen Kenntnissen zu Mehrsprachigkeit und 
Interkulturalität sind sie besonders befähigt, differenzierte Lernumgebungen zu gestalten. 
Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums für ein Lehramt an Berufskollegs 
zeichnen sich in ihren fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kenntnissen durch 
einen hohen Spezialisierungs-, Komplexitäts- und Abstraktionsgrad aus und haben in den 
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fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Bereichen eine starke 
Forschungsorientierung erfahren. Sie verfügen über spezielle Kenntnisse zur Bedeutung von 
Sprache, Literatur und Kultur für unterschiedliche Berufsfelder der Lernenden an 
Berufskollegs.  

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Sommer- und Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten  

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer, beruflichen Fachrichtungen und 
sonderpädagogischen Fachrichtungen fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in 
einem vorhergehenden Studium gemäß § 4 erworben wurde. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Englisch umfasst 32 Leistungspunkte (LP).  

Es besteht aus folgenden Modulen: 

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Pflichtmodul) 

Das Modul verschränkt theoretische Anteile der Fachdidaktik mit schulpraktischen Anteilen 
und begleitet das Praxissemester. 

Modul 8: Teaching English as a Second / Foreign Lanuage (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die Englische Fachdidaktik und die Englische Sprachwissenschaft unter 
sprachdidaktischen Aspekten. 

Modul 9: English Language Skills (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul baut die mündliche und fremdsprachliche Kompetenz der Studierenden aus.  

Modul 10: Advanced Studies (14 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die Englische Fachdidaktik sowie die britische und amerikanische 
Literatur- und Kulturwissenschaft unter literatur- und kulturdidaktischen Aspekten. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs werden die zu erwerbenden 
Kompetenzen und Inhalte sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen  

(1) Im Unterrichtsfach Englisch sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung/ 
Teilleistungen 

Prüfungsform 

 

benotet/ 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modulprüfung Portfolio benotet 2 Studienleistungen 7* 

8: Teaching English 
as a 
Second/Foreign 
Language 

Modulprüfung Portfolio benotet 2 Studienleistungen 9 

9: English 
Language Skills 

Modulprüfung Klausur benotet 2 Studienleistungen 6 

10: Advanced 
Studies 

Modulprüfung mündl. 
Prüfung 

benotet 3 Studienleistungen 14 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die Fachnote 
ein. 

(2) Die Studienleistungen werden in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Englisch nach Erwerb von 
21 Leistungspunkten angemeldet werden. Durch die erfolgreich abgelegte Masterarbeit (17 
Leistungspunkte) einschließlich des Masterkolloquiums nach § 22 der Prüfungsordnung für 
den Lehramtsmasterstudiengang (3 Leistungspunkte) werden weitere 20Leistungspunkte 
erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 60 bis 80 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. Mai 2015 und des Beschlusses 
des Fakultätsrats der Fakultät Kulturwissenschaften vom 18. Juni 2015. 
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Dortmund, den 1. Juli 2015 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Englisch 

für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang  

an der Technischen Universität Dortmund  

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) sowie § 1 Absatz 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsbachelorstudiengang 
vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 1 ff.), zuletzt geändert am 20. August 2014 (AM 15 / 2014, 
S. 1 f.) hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Englisch als Teil des 
Bachelorstudiengangs für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Englisch.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium soll auf ein Studium des Master of Education für ein Lehramt für 
sonderpädagogische Förderung vorbereiten, als Grundlage für interdisziplinäre 
Masterstudiengänge dienen und gleichzeitig für die Arbeit in unterschiedlichen 
Beschäftigungssystemen qualifizieren. Mit Absolvierung des Bachelorstudiums wird ein 
erster berufsqualifizierender Abschluss erworben. 

(2) Das Studium des Faches Englisch vermittelt ausgeprägte, strukturierte und reflektierte 
fremdsprachliche Kompetenzen, fachwissenschaftliche Kompetenzen in den Bereichen 
"Britische Literatur und Kultur", "Amerikanistik" und "Sprachwissenschaft" sowie 
schulformspezifische fachdidaktische Kompetenzen. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Englisch haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie eine schriftliche und mündliche 
Sprachkompetenz, die mindestens dem Niveau C1 des europäischen Referenzrahmens 
entspricht, aufweisen. Ebenso haben sie fachdidaktisches Grundwissen erworben, auf 
Grundlage dessen sie im Masterstudium lernen, die fachwissenschaftlichen Anteile ihrer 
Ausbildung differenziert auf ihre Bildungswirksamkeit hin zu analysieren. Durch 
Beschäftigung mit Theorie und Praxis des Spracherwerbs und fremdsprachlichen Lernens 
haben die Absolventinnen und Absolventen ein Verständnis für Mehrsprachigkeit entwickelt 
sowie in hohem Maße Umgang mit Verschiedenheit erfahren und interkulturelle Kompetenz 
entwickelt. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann nur im Wintersemester aufgenommen werden. 
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§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

(1) Zugangsvoraussetzung ist das Vorliegen einer Hochschulzugangsberechtigung oder einer 
sonstigen Qualifikation im Sinne des § 49 HG.  

(2) Für die Aufnahme des Bachelorstudiums im Unterrichtsfach Englisch sind Kompetenzen in 
der englischen Sprache nachzuweisen, die mindestens dem Niveau B2 des europäischen 
Referenzrahmens entsprechen. In der Regel erfolgt der Nachweis über das Zeugnis der 
Allgemeinen Hochschulreife. Andere Nachweise der notwendigen Sprachkompetenz werden 
anerkannt, soweit diese gleichwertig sind. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Das Unterrichtsfach Englisch ist mit zwei sonderpädagogischen Fachrichtungen und einem 
weiteren Unterrichtsfach oder Lernbereich zu kombinieren.  

Als erste sonderpädagogische Fachrichtung ist der Förderschwerpunkt Lernen, der 
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung oder der Förderschwerpunkt Sehen zu 
wählen.  

Als zweite sonderpädagogische Fachrichtung kann der jeweils andere Förderschwerpunkt oder 
einer der folgenden Förderschwerpunkte gewählt werden: Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Förderschwerpunkt 
Sehen oder Förderschwerpunkt Sprache. Wird der Förderschwerpunkt Sehen als erste 
sonderpädagogische Fachrichtung belegt, darf abweichend von Satz 3 als zweite 
sonderpädagogische Fachrichtung nur der Förderschwerpunkt geistige Entwicklung oder der 
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung gewählt werden. Das 
Unterrichtsfach Englisch kann mit einem der folgenden Unterrichtsfächer oder Lernbereiche 
kombiniert werden: Mathematische Grundbildung, Sprachliche Grundbildung, Deutsch, 
Mathematik. 

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Unterrichtsfach umfasst 38 Leistungspunkte (LP).  

Das Bachelorstudium besteht aus folgenden Modulen: 

Modul 1: English Language Skills (11 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul entwickelt die schriftliche und mündliche Fremdsprachenkompetenz in der 
Zielsprache weiter. Im Rahmen des 12-wöchigen Auslandsaufenthaltes erlernen die 
Studierenden zusätzlich interkulturelle Kompetenz durch direkte Beschäftigung mit der 
Zielkultur. 

Modul 2: Fachdidaktik (9 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in die grundlegenden Theorien und Modelle der Englischen Fachdidaktik ein 
und vertieft fachspezifisch die Kompetenzen im Bereich "Diagnose und individuelle 
Förderung". 

Modul 3: Linguistics (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium der Englischen Sprachwissenschaft und ihre Bedeutung für 
den fremdsprachlichen Unterricht ein. 
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Modul 4: British Literature and Culture (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium britischer und anderer englischsprachiger (insbesondere 
postkolonialer) Literaturen und Kulturen (außerhalb Nordamerikas) ein. 

Modul 5: American Literature and Culture (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul führt in das Studium nordamerikanischer Literaturen und Kulturen ein. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs werden die zu erwerbenden 
Kompetenzen und Inhalte sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 

 

§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Englisch sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung/ 
Teilleistungen  

Prüfungsform 

 

benotet/ 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

1: English 
Language Skills 

Modulprüfung Klausur benotet 3 Studienleistungen 11 

2: Fachdidaktik 2 Teilleistungen Klausur, 
Unterrichts-
entwurf 

benotet  9 

3: Linguistics Modulprüfung Portfolio benotet 2 Studienleistungen 6 

4: British 
Literature and 
Culture 

Modulprüfung mündliche 
Prüfung 

benotet 2 Studienleistungen 6 

5: American 
Literature and 
Culture 

Modulprüfung Klausur benotet 2 Studienleistungen 6 

(2) Die Studienleistungen werden in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
ausgewiesen 

 

§ 8 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Englisch nach Erwerb von 
26 Leistungspunkten angemeldet werden. Durch die Bachelorarbeit werden weitere 
8 Leistungspunkte erworben. Ihr Umfang sollte 30 bis 45 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Bachelorarbeit regeln § 22 und § 23 der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsbachelorstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten, Anwendungsbereich und Veröffentlichung 

(1) Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. 
Sie werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 
veröffentlicht. 
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(2) Sie gelten für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2014/2015 in den 

Lehramtsbachelorstudiengang an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt für 
sonderpädagogische Förderung mit dem Unterrichtsfach Englisch eingeschrieben werden. 

(3) Die Möglichkeit gemäß § 5 den Förderschwerpunkt Sehen als erste sonderpädagogische 
Fachrichtung zu wählen gilt mit Wirkung vom 1. Oktober 2014 für alle Studierenden des 
Lehramtsbachelorstudiengangs an der Technischen Universität Dortmund für ein Lehramt 
für sonderpädagogische Förderung mit dem Unterrichtsfach Englisch.  

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. Mai 2015 und des Beschlusses 
des Fakultätsrats der Fakultät Kulturwissenschaften vom 18. Juni 2015. 

 

Dortmund, den 1. Juli 2015 

 

Die Rektorin  

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Fächerspezifische Bestimmungen 

für das Unterrichtsfach Englisch  

für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

zur Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang  

an der Technischen Universität Dortmund  

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547) sowie § 1 Absatz 2 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang 
vom 18. Juli 2013 (AM 17 / 2013, S. 20 ff.), zuletzt geändert am 20. August 2014 (AM 15/ 2014, 
S. 3 f.), hat die Technische Universität Dortmund folgende Ordnung erlassen: 
 

§ 1 Geltungsbereich der Fächerspezifischen Bestimmungen 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen gelten für das Unterrichtsfach Englisch als Teil des 
Masterstudiengangs für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung an der Technischen 
Universität Dortmund. Sie regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang in ihrer jeweils geltenden Fassung die Inhalte und Anforderungen 
des Studiums im Unterrichtsfach Englisch.  

 

§ 2 Ziele des Studiums 

(1) Das Masterstudium dient dem Erwerb der wissenschaftlichen Grundlagen für ein Lehramt 
für sonderpädagogische Förderung. Es umfasst am Ausbildungsziel orientierte 
bildungswissenschaftliche bzw. fachwissenschaftliche und fachdidaktische Studien sowie 
ein Praxissemester. Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der grundlegenden 
beruflichen Kompetenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Beratung und 
Diagnostik sowie Schulentwicklung, Evaluation und Qualitätssicherung. Das Masterstudium 
bereitet auf den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt für sonderpädagogische Förderung 
vor. 

(2) Das Studium des Faches Englisch im Master vertieft die im Bachelorstudium erworbenen 
fremdsprachlichen und fachwissenschaftlichen Kompetenzen in den Bereichen "Britische 
Literatur und Kultur", "Amerikanistik" und "Sprachwissenschaft" und befähigt die 
Absolventinnen und Absolventen, diese Kenntnisse unter fachdidaktischen 
schulformspezifischen Aspekten auf ihre Bildungswirksamkeit hin zu analysieren und 
lernerorientierten Unterricht zu planen, durchzuführen und zu reflektieren. 

(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums im Unterrichtsfach Englisch haben die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen, dass sie eine schriftliche und mündliche 
Sprachkompetenz aufweisen, die dem Niveau C2 des europäischen Referenzrahmens 
entspricht. Sie verfügen über ausgeprägte, strukturierte und reflektierte 
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kompetenzen. Durch vertiefte Beschäftigung 
mit den im Bachelorstudium erworbenen Kenntnissen zu Mehrsprachigkeit und 
Interkulturalität sind sie besonders befähigt, differenzierte Lernumgebungen zu gestalten. 
Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums für ein Lehramt für 
sonderpädagogische Förderung verfügen über ausgeprägte Kenntnisse zum Umgang mit 
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Verschiedenheit und können Normalitätskonzepte, insbesondere in Sprache, Literatur und 
Kultur, reflektieret hinterfragen und einordnen. Sie können Lernschwächen im 
fremdsprachlichen Bereich diagnostizieren und Lerner individuell fördern. 

 

§ 3 Studienbeginn  

Das Studium kann im Sommer- und Wintersemester aufgenommen werden. 

 

§ 4 Zugangsvoraussetzungen  

Zugangsvoraussetzung für die Aufnahme des Masterstudiums ist grundsätzlich der erfolgreiche 
Abschluss eines Lehramtsbachelorstudiums an der Technischen Universität Dortmund. Das 
Nähere regelt § 3 der Prüfungsordnung für den Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 5 Fächerkombinationsmöglichkeiten 

Im Masterstudium können nur die Unterrichtsfächer, Lernbereiche und sonderpädagogischen 
Fachrichtungen fortgeführt werden, in denen bereits ein Abschluss in einem vorhergehenden 
Studium gemäß § 4 erworben wurde.  

 

§ 6 Studienumfang, Studiendauer und Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Unterrichtsfach Englisch umfasst 17 Leistungspunkte (LP).  

Das Masterstudium besteht aus den folgenden Modulen:  

Theorie-Praxis-Modul (3 LP aus dem Unterrichtsfach + 4 LP aus dem Praxissemester) 
(Wahlpflichtmodul) 

Das Modul verschränkt theoretische Anteile der Fachdidaktik mit schulpraktischen Anteilen 
und begleitet das Praxissemester. 

Modul 7: Applied English Language Skills (8/11 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die Englische Fachdidaktik und die mündliche und schriftliche 
Fremdsprachenkompetenz der Studierenden. 

Wird das Modul Praxissemester im Fach Englisch absolviert, umfasst das Modul 7 drei 
Lehrveranstaltungen und 8 LP. Wird das Modul Praxissemester in einem anderen Fach 
absolviert, muss ein zusätzliches Seminar in Englischer Fachdidaktik im Umfang von 3 LP in 
Modul 7 studiert werden. 

Modul 8: Advanced Studies (6 LP) (Pflichtmodul) 

Das Modul vertieft die Englische Fachdidaktik und einen der fachwissenschaftlichen 
Bereiche unter sprach-, literatur- und kulturdidaktischen Aspekten. 

(2) In den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs werden die zu erwerbenden 
Kompetenzen und Inhalte sowie Prüfungen und deren Voraussetzungen näher beschrieben. 
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§ 7 Prüfungen 

(1) Im Unterrichtsfach Englisch sind die folgenden Prüfungen abzulegen: 

Name des Moduls Modulprüfung/ 
Teilleistungen 

Prüfungsform 

 

benotet/ 
unbenotet 

Zulassungsvoraus-
setzung 
Modulprüfung 

LP 

Theorie-Praxis-
Modul 

Modulprüfung Portfolio benotet 2 Studienleistungen 7* 

7: Applied English 
Language Skills 

Modulprüfung Klausur benotet 3 bzw. 4 
Studienleistungen 

8/
11 

8: Advanced 
Studies 

Modulprüfung mündliche 
Prüfung 

benotet 2 Studienleistungen 6 

* Die Note des Theorie-Praxis-Moduls fließt mit drei Leistungspunkten gewichtet in die Fachnote 
ein. 

(2) Die Studienleistungen werden in den Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs 
ausgewiesen. 

 

§ 8 Masterarbeit (Thesis) 

(1) Die Masterarbeit (Thesis) kann im Unterrichtsfach Englisch nach Erwerb von 
12 Leistungspunkten angemeldet werden. Durch die erfolgreich abgelegte Masterarbeit (17 
Leistungspunkte) einschließlich des Masterkolloquiums nach § 22 der Prüfungsordnung für 
den Lehramtsmasterstudiengang (3 Leistungspunkte) werden weitere 20 Leistungspunkte 
erworben. Der Umfang der Masterarbeit sollte 60 bis 80 Seiten betragen. 

(2) Alles Weitere zur Masterarbeit regeln § 22 und § 23 Prüfungsordnung für den 
Lehramtsmasterstudiengang. 

 

§ 9 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft. Sie 
werden in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorates vom 22. Mai 2015 und des Beschlusses 
des Fakultätsrats der Fakultät Kulturwissenschaften vom 18. Juni 2015. 

Dortmund, den 1. Juli 2015 

 

Die Rektorin 

der Technischen Universität Dortmund 

 

Universitätsprofessorin 

Dr. Ursula Gather 
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Neubekanntmachung der Promotionsordnung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Technischen Universität Dortmund vom 30. Juni 2015 

 
Auf Grund des Artikels 2 Nr. 1 Satz 2 der Zweiten Ordnung zur Änderung der Promotionsord-
nung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität 
Dortmund vom 25.06.2015 (AM 15/2015, S. 2) wird nachstehend der Wortlaut der Promotions-
ordnung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität 
Dortmund, wie er sich aus der Promotionsordnung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät der Technischen Universität Dortmund vom 08.10.2010 (AM 14/2010, S. 32), 
der Ersten Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät der Technischen Universität Dortmund vom 27.01.2014 (AM 1/2014, S. 
21) und der Zweiten Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung der Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Dortmund vom 25.06.2015 (AM 
15/2015, S. 2) ergibt, in der seit dem 26.06.2015 geltenden Fassung bekannt gemacht. 
 
Dortmund, den 30. Juni 2015 
 
Die Rektorin 
der Technischen Universität Dortmund 
 
Universitätsprofessorin 
Dr. Ursula Gather 
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 Zweite Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 

Technischen Universität Dortmund vom 30. Juni 2015 
 

Auf Grund des § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 67 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. 
NRW. S. 547) hat die Technische Universität Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 
 

Inhaltsverzeichnis: 
 
§ 1 Promotionsrecht 

§ 2 Zweck der Promotion 

§ 3 Promotionsausschuss 

§ 4 Voraussetzung zur Zulassung zur Promotion 

§ 5 Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren 

§ 6 Zulassung zum Promotionsverfahren 

§ 7 Betreuung 

§ 8 Widerruf der Zulassung zum Promotionsverfahren 

§ 9 Strukturiertes Promotionsprogramm 

§ 10 Dissertation 

§ 11 Antrag auf Annahme der Dissertation und Einreichung der Dissertation 

§ 12 Eröffnung des Promotionsverfahrens und Bestellung der Gutachterinnen und   

          Gutachter 

§ 13 Prüfungskommission 

§ 14 Begutachtung der Dissertation 

§ 15 Mündliche Prüfungen 

§ 16 Ergebnis der Prüfungen 

§ 17 Wiederholung der mündlichen Prüfung 

§ 18 Veröffentlichung der Dissertation 

§ 19 Abschluss des Promotionsverfahrens 

§ 20 Promotion in gemeinsamer Betreuung mit einer anderen Hochschule 

§ 21 Ungültigkeitserklärung der Promotionsleistungen 

§ 22 Aberkennung des Doktorgrades 

§ 23 Rechtsbehelf 

§ 24 Ehrenpromotion 

§ 25 Inkrafttreten 
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§ 1 Promotionsrecht 
 

(1) Die Technische Universität Dortmund hat das Recht zur Promotion. 
 

(2) Sie verleiht aufgrund einer Promotion in den Wirtschafts-und Sozialwissenschaften den Grad 
einer Doktorin/eines Doktors rerum politicarum (Dr. rer. pol.) nach Maßgabe dieser Promo-
tionsordnung. Für die Durchführung des Promotionsverfahrens ist die Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaftliche Fakultät zuständig. 
 

(3) Die Technische Universität Dortmund kann auf Antrag der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät den Doktorgrad ehrenhalber (Dr. rer. pol. h. c.) vergeben (§ 24). 
 
 

§ 2 Zweck der Promotion 
 
Durch die Promotion wird eine über das allgemeine Studienziel hinausgehende, besondere 
Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit nachgewiesen. Die Befähigung wird 
aufgrund einer schriftlichen Arbeit (Dissertation), die den Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse weiterführt, einer mündlicher Prüfung (Disputation) sowie eines erfolgreichen 
Absolvierens eines strukturierten Promotionsprogramms nach Vorgabe der Fakultät festge-
stellt.  
 
 

§ 3 Promotionsausschuss 
 

(1) Für die Durchführung der Promotion und die Erledigung der weiteren, ihm durch diese 
Promotionsordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Promotionsausschuss eingerichtet. 
 

(2) Der Promotionsausschuss besteht aus 5 Mitgliedern, davon 3 Mitglieder aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1 HG, 1 Mitglied aus der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2 HG und 1 
Mitglied aus der Gruppe der Studierenden gem. § 11 Abs. 1 Nr. 4 HG. Die/der Vorsitzende 
muss der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer angehören. Die Mitglieder 
des Promotionsausschusses werden auf Vorschlag der jeweiligen Gruppen vom Fakultätsrat 
nach Gruppen getrennt gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit der Ausschussmitglie-
der beträgt 2 Jahre, für das studentische Mitglied ein Jahr. Für jede Gruppe wird eine Vertre-
terin/ein Vertreter gewählt. Die Zusammensetzung des Promotionsausschusses ist bekannt-
zugeben.  
 

(3) Der Promotionsausschuss hat insbesondere folgende Aufgaben: 
- Feststellung der Voraussetzungen zur Promotion gem. § 4 und Entscheidung über die Zu-

lassung zur Promotion gem. § 6, 
- Eröffnung des Promotionsverfahrens und Bestimmung der Gutachterinnen und Gutachter 

gem. § 12, 
- Bestimmung der Prüfungskommission gem. § 13, 
- Festlegung von Fristen und Terminen, 
- Entscheidung über Sonderfälle in Promotionsverfahren,  
- Entscheidung über Widersprüche, 
- Entscheidung über den zu verleihenden Doktorgrad. 
 

(4) Der Promotionsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Promotionsordnung 
eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig dem Fakultätsrat über die Entwicklung der Pro-



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

16/2015          Seite 58 
 

 

 

motionsverfahren und gibt ggf. Anregungen zur Änderung der Promotionsordnung und Ver-
besserung der Promotionsverfahren. 
 

(5) Der Promotionsausschuss kann die Erledigung der laufenden Geschäfte an die Vorsitzen-
de/den Vorsitzenden übertragen. Entscheidungen über ablehnende Bescheide und Wider-
sprüche trifft der Promotionsausschuss als Gremium. 
 

(6) Die Mitglieder des Promotionsausschusses sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sofern sie 
nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden hierzu 
zu verpflichten. 
 

(7) Die Sitzungen des Promotionsausschusses sind nicht öffentlich. Der Promotionsausschuss 
ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
sind. Der Promotionsausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. Bei Entscheidungen, die Prüfungsleistungen 
betreffen, haben nur die Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer sowie promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter/innen Stimmrecht. 
 
 

§ 4 Voraussetzung zur Zulassung zur Promotion (§ 67 Abs. 4 HG) 
 

(1) Zur Promotion wird zugelassen, wer 
a) einen einschlägigen Masterabschluss mit 300 Credits (und einer Note 
 von mindestens „gut“), oder 
b) einen Abschluss nach einem einschlägigen Universitätsstudium mit einer Regelstudien-

zeit von mindestens 8 Semestern, für das ein anderer Grad als Bachelor vergeben wird 
(und einer Note von mindestens „gut“), oder 

c) einen Abschluss nach einem einschlägigen Master mit weniger als 300 Credits (und einer 
Note von mindestens „sehr gut“) und daran anschließende promotionsvorbereitende Stu-
dien, oder 

d) ein einschlägiges Hochschulstudium von mindestens 6 Semestern (mindestens mit der 
Note „sehr gut“) abgeschlossen hat und daran anschließende promotionsvorbereitende 
Studien nachweist, oder 

e) ein einschlägiges Hochschulstudium von mindestens 6 Semestern mindestens mit der 
Note „gut“ abgeschlossen hat und in einem einschlägigen Masterstudiengang der Tech-
nischen Universität Dortmund innerhalb eines Jahres exzellente Leistungen in einem Um-
fang von 60 Credits erbracht hat und dies durch Begutachtung von mindestens zwei 
Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Fakultät nachgewiesen wird (Fast-Track). 

 
(2) Der Promotionsausschuss kann in begründeten Ausnahmefällen auch Bewerberin-

nen/Bewerber zulassen, die in den Fällen des Abs. 1 lit. a), b) oder e) eine Note von mindes-
tens „befriedigend“, in den Fällen des Abs. 1 lit. c) oder d) eine Note von mindestens „gut“ 
erreicht haben. Die Zulassung kann in diesem Fall von der Erfüllung von Auflagen abhängig 
gemacht werden. 

 
(3) Einschlägig im Sinne des Absatzes 1 ist ein Studium der Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaften, der Wirtschaftsmathematik, des Wirtschaftsingenieurwesens und der Wirt-
schaftsinformatik. Als einschlägig angesehen wird auch ein Studium, das einen hinreichend 
hohen Anteil an wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Inhalten aufweist. Über das Vor-
liegen eines hinreichend hohen Anteils im Einzelfall entscheidet der Promotionsausschuss. 
Der Promotionsausschuss kann in begründeten Ausnahmefällen auch andere Bewerberin-
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nen/Bewerber zulassen. Die Zulassung nach Satz 4 kann der Promotionsausschuss von einer 
Absolvierung promotionsvorbereitender Studien im Sinne des Abs. 4 abhängig machen. 
 

(4) Bewerberinnen/ Bewerber, die einen Abschluss gem. Abs. 1 lit. c) und lit. d) nachweisen, 
müssen vor der endgültigen Zulassung zur Promotion promotionsvorbereitende Studien von 
mindestens 2 Semestern bzw. von mindestens 60 LP absolvieren. Der Umfang von promoti-
onsvorbereitenden Studien nach Abs. 3 Satz 5 hängt davon ab, welche Kenntnisse von der 
Bewerberin/dem Bewerber erworben werden müssen, um die fehlende Einschlägigkeit des 
Studiums im Sinne des Abs. 1 auszugleichen. Der genaue Inhalt und Umfang der promotions-
vorbereitenden Studien wird vom Promotionsausschuss festgelegt. Kandidatin-
nen/Kandidaten mit einem Bachelor-Abschluss gem. Abs. 1 lit. d) müssen zusätzlich ihre 
Eignung zur Promotion nachweisen.“ 

 
(5) Wer seinen Studienabschluss nicht im Geltungsbereich des Grundgesetzes erworben hat, 

kann zugelassen werden, wenn die Gleichwertigkeit des Abschlusses festgestellt wird. Die 
Feststellung erfolgt durch den Promotionsausschuss auf Antrag der Kandidatin/ des Kandi-
daten. In Zweifelsfällen ist die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen anzurufen. 

 
 

§ 5 Antrag auf Zulassung zum Promotionsverfahren 
 

(1) Die Bewerberin/der Bewerber richtet ihren/seinen Antrag auf Zulassung zum Promotionsver-
fahren schriftlich an die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Promotionsausschusses. Mit dem 
Antrag sind einzureichen: 
- ggf. Angabe des Promotionsfaches und des angestrebten Doktorgrades, 
- das Thema der Dissertation, 
- eine schriftliche Bestätigung über die Bereitschaft zur Betreuung der Dissertation einer 

Hochschullehrerin/eines Hochschullehrers oder eines habilitierten Mitglieds der Fakultät, 
- der Nachweis der Zulassungsvoraussetzungen gem. § 4, insbesondere durch Vorlage von 

Abschlusszeugnissen für die Hochschulausbildung und Vorlage der Hochschulzugangsbe-
rechtigung, 

- ein tabellarischer Lebenslauf, aus dem der wissenschaftliche und berufliche Werdegang 
der Bewerberin/ des Bewerbers hervorgeht, 

Der Immatrikulationsnachweis ist spätestens 3 Wochen nach Zulassung dem Promotionsaus-
schuss vorzulegen. 
 

(2) Dem Antrag sind folgende Erklärungen beizufügen: 
- ob die Bewerberin/ der Bewerber bereits ein Promotionsverfahren an der Technischen 

Universität Dortmund beantragt hatte, oder  
- ob sie/ er sich in einem solchen Verfahren befand und dieses entweder abgeschlossen 

oder abgebrochen hat, oder 
- ob die Bewerberin/der Bewerber schon an anderer Stelle eine Promotionszulassung er-

halten hat und sich in einem Promotionsverfahren befindet, oder  
- ob sie/ er ein solches Verfahren abgebrochen oder abgeschlossen hat.  
Im letzteren Fall ist anzugeben, welcher Promotionserfolg erzielt wurde. 

 
 

§ 6 Zulassung zum Promotionsverfahren 
 

(1) Der Promotionsausschuss prüft die Bewerbungsunterlagen gem. § 5 auf Vollständigkeit und 
auf Erfüllung der Voraussetzung zur Promotion gem. § 4. Bei Unvollständigkeit der Bewer-
bungsunterlagen kann der Promotionsausschuss der Bewerberin/dem Bewerber Auflagen 
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erteilen. Der Promotionsausschuss teilt der Bewerberin/dem Bewerber die Zulassung oder 
Nichtzulassung als Doktorandin/Doktorand schriftlich mit.  
 

(2) Der Zulassungsantrag ist abzulehnen,  
- wenn die Bewerberin/der Bewerber die Voraussetzungen gem. § 4 nicht erfüllt oder inner-

halb der vom Promotionsausschuss festgesetzten Frist nicht die fehlenden Unterlagen 
beigebracht hat, 

- wenn das Fachgebiet der Dissertation in der Fakultät nicht vertreten ist, oder 
- wenn eine fachlich kompetente Betreuung der Dissertation nicht gesichert ist.  
Der Zulassungsantrag kann abgelehnt werden, wenn bereits ein früheres Promotions-
verfahren abgebrochen oder endgültig erfolglos beendet wurde. Ein Ablehnungsbescheid ist 
zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

(3) Ist eine Zulassung unter Auflagen gemäß Abs. 1 erfolgt, kann diese widerrufen werden, wenn 
die Auflage nicht fristgemäß erfüllt wurde.  
 
 

§ 7 Betreuung 
 

(1) Nach der Zulassung zur Promotion bestellt der Promotionsausschuss auf Vorschlag der 
Doktorandin/des Doktoranden eine Hochschullehrerin/einen Hochschullehrer oder ein habili-
tiertes Mitglied der Fakultät zur Betreuerin/zum Betreuer der Dissertation. Im Einvernehmen 
mit der Doktorandin/dem Doktoranden kann die Zahl der Betreuerinnen und Betreuer auf 
zwei erhöht werden. Die/der weitere Betreuerin/Betreuer kann einer anderen Fakultät der 
Technischen Universität Dortmund oder einer anderen inländischen oder ausländischen 
Hochschule angehören. Die weitere Betreuerin/der weitere Betreuer muss Hochschullehre-
rin/Hochschullehrer einer Hochschule mit Promotionsrecht oder habilitiertes Mitglied einer 
Hochschule sein. Ausnahmsweise genügt eine Promotion, wenn der Fakultätsrat zuvor eine 
besondere wissenschaftliche Qualifikation zur Betreuung der Promotion durch Beschluss 
festgestellt hat, die über die bloße Promotion hinausgeht (besondere wissenschaftliche Be-
fähigung). Die besondere wissenschaftliche Befähigung kann auch zugleich mit der Übertra-
gung von Forschungs- und Lehraufgaben zur selbstständigen Erledigung nach § 44 Abs. 1, 2 
HG festgestellt werden. 
 

(2) Aufgabe der Betreuerin/ des Betreuers ist es, 
- gemeinsam mit der Doktorandin/dem Doktoranden einen Zeitplan für die Anfertigung der 

Dissertation zu besprechen und das strukturierte Promotionsprogramm abzustimmen, 
- sich während der Anfertigung der Dissertation regelmäßig von der Doktorandin/dem Dok-

toranden über den Fortschritt ihres/seines Vorhabens unterrichten zu lassen, 
- die Doktorandin/den Doktoranden bei auftretenden Schwierigkeiten fachkundig zu bera-

ten, 
- von der Doktorandin/dem Doktoranden gelieferte Beiträge umfassend in mündlicher oder 

schriftlicher Form zu kommentieren. 
 

(3) Die Doktorandin/der Doktorand ist verpflichtet, ihrer/seiner Betreuerin oder ihren/seinen 
Betreuer einmal jährlich über die bisherigen und geplanten Aktivitäten zu berichten.  
 
 

§ 8 Widerruf der Zulassung zum Promotionsverfahren 
 
Der Promotionsausschuss kann die Zulassung zur Promotion frühestens 2 Jahre nach der 
Zulassung zur Promotion im Einvernehmen mit der Betreuerin/dem Betreuer widerrufen, 
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wenn sich die Doktorandin/der Doktorand nicht im erforderlichen und zumutbaren Maße um 
die Fertigstellung der Dissertation sowie die Absolvierung des strukturierten Promotionspro-
gramms erfolgreich bemüht. Vor einer Entscheidung ist die Doktorandin/der Doktorand zu 
hören. Der Promotionsausschuss kann darüber hinaus nach Ablauf von 3 Jahren die Doktor-
andin/den Doktoranden auffordern, einen Zwischenbericht über den Stand ihrer/seiner  
Dissertation vorzulegen, oder der Doktorandin/dem Doktoranden im Einvernehmen mit der 
Betreuerin/dem Betreuer eine Frist setzen, innerhalb derer die Dissertation einzureichen ist. 
 
 

§ 9 Strukturiertes Promotionsprogramm 
 
Während des Promotionsverfahrens nimmt die Doktorandin/der Doktorand an einem struktu-
rierten Promotionsprogramm teil. Die Inhalte und der Umfang des strukturierten Promotions-
programms werden vom Promotionsausschuss separat festgelegt.  
 
 

§ 10 Dissertation 
 

(1) Die Doktorandin/der Doktorand muss eine selbständige wissenschaftliche Arbeit auf den 
Wissenschaftsgebieten der promovierenden Fakultät vorlegen, die einen Fortschritt des 
Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisse darstellt. Die Dissertation ist in der Regel in 
deutscher oder englischer Sprache vorzulegen. Über Ausnahmen entscheidet der Promoti-
onsausschuss im Einvernehmen mit der Betreuerin/dem Betreuer. In der Dissertation sind 
alle Stellen kenntlich zu machen, die anderen Werken dem Wortlaut oder Sinn nach entnom-
men sind. Literatur und Quellenhinweise sind in einem ausführlichen Schriftenverzeichnis 
zusammenzufassen. Teile der Dissertation, die bereits Gegenstand einer Abschlussarbeit 
eines erfolgreich absolvierten staatlichen oder akademischen Prüfungsverfahrens waren, 
sind als solche zu kennzeichnen. Die Dissertation kann auf den Erkenntnissen solcher Teile 
aufbauen, muss diese Erkenntnisse dann aber erheblich vertiefen oder erweitern. 
 

(2) Als schriftliche Promotionsleistung kann auch eine kumulative Arbeit vorgelegt werden, die 
aus mindestens zwei Einzelarbeiten besteht, die in ihrer Gesamtheit eine einer Dissertations-
schrift gleichwertige Leistung darstellen müssen. Die Einzelarbeiten dürfen bereits veröffent-
licht sein;  Veröffentlichungen  sollen jedoch in der Regel nicht länger als fünf Jahre zurück-
liegen. Die Einzelarbeiten sollen in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen. Sie dürfen 
jedoch keine substanziellen inhaltlichen Überschneidungen aufweisen. Die kumulative Ar-
beit, die einen Gesamttitel erhalten muss, muss zusätzlich zu den Einzelarbeiten aus einem 
verbindenden Text bestehen, der die in die kumulative Arbeit eingefügten Einzelarbeiten zu-
sammenfasst und übergreifend interpretiert, bewertet und diskutiert. Eine in Zusammenar-
beit mit anderen Autorinnen und Autoren entstandene Einzelarbeit darf nur dann verwendet 
werden, wenn die Doktorandin oder der Doktorand einen wesentlichen wissenschaftlichen 
Beitrag zu der Arbeit geleistet hat. Der Anteil der Doktorandin oder des Doktoranden muss 
eindeutig gekennzeichnet und bewertbar sein. Die Doktorandin oder der Doktorand ist ver-
pflichtet, ihren oder seinen Anteil darzulegen und von den anderen Autorinnen und Autoren, 
sofern diese nicht die Betreuerinnen oder Betreuer der Doktorandin oder des Doktoranden 
gemäß § 7 sind, schriftlich bestätigen zu lassen. In die Bewertung der kumulativen Disserta-
tion dürfen nur die von der Doktorandin/dem Doktoranden erstellten Anteile einfließen. Bei in 
Zusammenarbeit mit anderen Autorinnen/Autoren entstandenen Einzelarbeiten sind Teile der 
Dissertation i.S.d. Abs. 1 Satz 6 und 7 nur die Anteile der Doktorandin/des Doktoranden an 
diesen Einzelarbeiten. 
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(3) Die Veröffentlichung von Teilergebnissen der Dissertation vor Einreichung der Arbeit ist 
erlaubt, wenn die Teilergebnisse zum Zwecke der Erstellung der Dissertation erarbeitet wur-
den und die Doktorandin/der Doktorand bereits zum Promotionsverfahren zugelassen ist. Für 
die in einer kumulativen Dissertation zusammengefassten Einzelarbeiten gilt abweichend 
Abs. 2. 
 
 

§ 11 Antrag auf Annahme der Dissertation und Einreichung der Dissertation 
 

(1) Der Antrag der Doktorandin/des Doktoranden auf Annahme der Dissertation ist schriftlich an 
den Promotionsausschuss der Fakultät zu richten. 
 

(2) Mit dem Antrag einzureichen sind:  
- die Dissertation in 4 gebundenen, maschinenschriftlichen Exemplaren und als pdf-Datei 

auf einem geeigneten Datenträger, 
- eine Zusammenfassung der Dissertation im Umfang von nicht mehr als 5 DIN A4-Seiten, 
- eine schriftliche eidesstattliche Versicherung, dass die Dissertation selbständig verfasst 

und alle in Anspruch genommenen Quellen und Hilfen in der Dissertation vermerkt wur-
den, 

- eine Erklärung darüber, ob die Dissertation in der gegenwärtigen oder in einer anderen 
Fassung oder in Teilen an der Technischen Universität Dortmund oder an einer anderen 
Hochschule im Zusammenhang mit einer staatlichen oder akademischen Prüfung bereits 
vorgelegt worden ist, 

- der Nachweis über das erfolgreiche Absolvieren des strukturierten Promotionsprogram-
mes, 

- im Fall gemeinschaftlich erstellter Einzelarbeiten einer kumulativen Dissertation eine ggf. 
von den Mitautorinnen/Mitautoren schriftlich bestätigte Erklärung gemäß §10 Abs. 2 Satz 
8. 

 
(3) Ein Rücktritt vom Promotionsverfahren ist dem Promotionsausschuss gegenüber schriftlich 

zu erklären. Er ist nur zulässig, 
- solange nicht eine endgültige Ablehnung der Dissertation erfolgt ist, oder 
- nach Annahme der Dissertation bis zum Beginn der mündlichen Prüfung.  
In allen anderen Fällen des Rücktritts gilt die Prüfung als nicht bestanden. § 14 Abs. 8 gilt 
entsprechend. 
 
 

§ 12 Eröffnung des Promotionsverfahrens und Bestellung der Gutacherinnen und Gutachter 
 

Der Promotionsausschuss eröffnet das Promotionsverfahren, wenn ein schriftlicher Antrag 
auf Annahme der Dissertation und die mit ihm einzureichenden Unterlagen (§ 11) vollständig 
vorliegen. Mit der Eröffnung des Promotionsverfahrens bestellt der Promotionsausschuss 
zwei Gutachterinnen/Gutachter der Dissertation. Vorschläge der Doktorandin/des Doktoran-
den können berücksichtigt werden. Von den Betreuerinnen/Betreuern der Dissertation ist 
mindestens eine/einer zur Gutachterin/zum Gutachter zu bestellen. Einer der Gutachterin-
nen/Gutachter muss der Fakultät als Hochschullehrerin/Hochschullehrer oder habilitiertes 
Mitglied angehören. Die weitere Gutachterin/der weitere Gutachter muss ebenfalls Hoch-
schullehrerin/Hochschullehrer einer Hochschule mit Promotionsrecht oder habilitiertes Mit-
glied einer Hochschule sein. Ausnahmsweise genügt eine Promotion, wenn der Fakultätsrat 
zuvor für die Mitwirkung an dem Promotionsverfahren die besondere wissenschaftliche Befä-
higung festgestellt hat. § 7 Abs. 1 Satz 6 gilt entsprechend. 
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Das Promotionsverfahren soll spätestens sechs Monate nach Vorlage der Dissertation abge-
schlossen sein.  
 
 

§ 13 Prüfungskommission 
 

(1) Der Promotionsausschuss bestellt nach Eröffnung des Promotionsverfahrens eine Prüfungs-
kommission sowie deren Vorsitzende/deren Vorsitzenden. Die Prüfungskommission besteht 
in der Regel aus der/dem Vorsitzenden und 2 weiteren Mitgliedern. Die Betreuerin/der Be-
treuer soll Mitglied der Prüfungskommission sein. Der Prüfungskommission können externe 
Mitglieder von in- und ausländischen Hochschulen angehören. Wird die Promotion gemein-
sam mit einer anderen Hochschule betreut, kann die Prüfungskommission erweitert werden. 
Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer einer 
Hochschule mit Promotionsrecht oder habilitiertes Mitglied einer Hochschule sein. Aus-
nahmsweise genügt eine Promotion, wenn der Fakultätsrat zuvor für die Mitwirkung an dem 
Promotionsverfahren die besondere wissenschaftliche Befähigung festgestellt hat. § 7 Abs. 1 
Satz 6 gilt entsprechend. 
 

(2) Die Doktorandin/der Doktorand kann Vorschläge zur Besetzung der Prüfungskommission 
machen. Bei der Bestellung der Prüferinnen und Prüfer soll nach Möglichkeit den Vorschlägen 
der Doktorandin/des Doktoranden gefolgt werden. 
 

(3) Aufgaben der Prüfungskommission sind: 
- Entscheidung über Annahme oder Ablehnung der Dissertation, 
- Benotung der Dissertation, 
- Durchführung und Benotung der mündlichen Prüfungen, 
- Feststellung des Gesamtergebnisses, 
- Feststellung der Druckreife der Dissertation oder Erteilung von Auflagen für die zur Veröf-

fentlichung bestimmte Form der Dissertation unter Beachtung der Vorschläge durch die 
Gutachterinnen/Gutachter. 

 
(4) Die Prüfungskommission trifft ihre Entscheidung über das Ergebnis der mündlichen Prüfung 

und das Gesamtergebnis unmittelbar nach der mündlichen Prüfung. Stimmenthaltungen sind 
nicht zulässig. Die Prüfungskommission soll ihre Entscheidung einvernehmlich treffen. Kann 
ein Einvernehmen nicht hergestellt werden, führt sie die Entscheidung durch Mehrheitsbe-
schluss herbei. Die Prüfungskommission ist nur beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwe-
send sind. 
 
 

§ 14 Begutachtung der Dissertation 
 

(1) Die Gutachterinnen/Gutachter legen dem Promotionsausschuss in der Regel innerhalb von 12 
Wochen unabhängige, begründete Gutachten vor. Die Gutachterinnen/Gutachter beantragen 
in ihren Gutachten Annahme, Umarbeitung oder Ablehnung der Dissertation.  
 

(2) Beantragen sie die Annahme der Dissertation, so schlagen sie auch ein Prädikat für die 
Dissertation vor. Als Noten gelten  
- „mit Auszeichnung/ausgezeichnet“ (summa cum laude), 
- „sehr gut“ (magna cum laude),  
- „gut“ (cum laude),  
- „bestanden/genügend“ (rite).  
 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

16/2015          Seite 64 
 

 

 

(3) Wurde die Annahme der Dissertation einstimmig befürwortet, so wird sie mit den Gutachten 
für die Dauer von 2 Wochen im Dekanat der Fakultät zur Einsichtnahme für die in Forschung 
und Lehre tätigen Mitglieder der Technischen Universität Dortmund ausgelegt. Dies wird den 
Fakultäten der Technischen Universität Dortmund unverzüglich schriftlich mitgeteilt.  
Erfolgt innerhalb von 5 Tagen nach dem Ende der Auslagezeit kein Einspruch, ist die Disserta-
tion angenommen. 
 

(4) Sprechen sich die Gutachterinnen/Gutachter übereinstimmend für eine Ablehnung der 
Dissertation aus, so stellt der Promotionsausschuss fest, dass die Dissertation abgelehnt ist. 
Eine abgelehnte Arbeit verbleibt mit allen Gutachten bei den Akten der Fakultät. Bei Ableh-
nung der Dissertation ist die Promotion nicht bestanden. 
 

(5) Sprechen sich die Gutachterinnen/Gutachter einstimmig für eine Umarbeitung der Dissertati-
on aus, so setzt der Promotionsausschuss auf Vorschlag der Gutachterinnen und Gutachter 
eine angemessene Frist von maximal 6 Monaten, innerhalb der die Arbeit neu einzureichen 
ist. Lässt die Doktorandin/der Doktorand die Frist ohne wichtigen Grund verstreichen oder 
kommt sie/er den erteilten Auflagen nicht nach, so ist die Dissertation abzulehnen. Abs. 4 
Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 

(6) Sind sich die Gutachterinnen und Gutachter über Annahme, Umarbeitung oder Ablehnung der 
Dissertation nicht einig, bestimmt der Promotionsausschuss eine weitere Gutachterin/ einen 
weiteren Gutachter. Das dritte Gutachten gibt den Ausschlag. In Zweifelsfällen entscheidet 
die Prüfungskommission. 
 

(7) Im Falle eines fristgerechten begründeten Einspruchs gegen die Annahme der Dissertation 
entscheidet die Prüfungskommission nach Einholung von Stellungnahmen der beteiligten 
Gutachterinnen/Gutachter über das weitere Verfahren. In Zweifelsfällen muss eine weitere 
Gutachterin/ein weiterer Gutachter hinzugezogen werden. Über die endgültige Annahme oder 
Ablehnung der eingereichten Arbeit als Dissertation entscheidet in diesem Fall die Prüfungs-
kommission aufgrund aller vorliegenden Gutachten und Stellungnahmen. 
 

(8) Die/der Vorsitzende des Promotionsausschusses unterrichtet die Doktorandin/den Dokto-
rand über jede getroffene Entscheidung. Ablehnende Bescheide sind zu begründen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Doktorandin/dem Doktoranden ist zuvor 
rechtliches Gehör zu geben. 
 
 

§ 15 Mündliche Prüfung 
 

(1) Nach der endgültigen Annahme der Dissertation setzt der Promotionsausschuss einen Termin 
für die mündliche Prüfung fest. Die mündliche Prüfung soll innerhalb von 12 Wochen nach der 
endgültigen Annahme der Dissertation stattfinden. Die Doktorandin/der Doktorand und die 
Mitglieder der Prüfungskommission sind mit einer Frist von 2 Wochen zur mündlichen Prü-
fung einzuladen. Der Termin der mündlichen Prüfung wird außerdem durch Aushang in der 
Fakultät bekannt gegeben.  
 

(2) Die mündliche Prüfung findet in der Form einer Disputation, statt. Sie dient der Feststellung, 
ob die Doktorandin/der Doktorand aufgrund besonderer wissenschaftlicher Kenntnisse und 
Fähigkeiten in der Lage ist, die von ihr/ihm in der Dissertation erarbeiteten Ergebnisse zu 
begründen, weiter auszuführen und in den Kontext ihres/seines Fachgebietes zu stellen.  
 

(3) Die mündliche Prüfung dauert in der Regel 90 Minuten. 
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(4) Die mündliche Prüfung findet in der Regel in der Sprache, in der die Dissertation verfasst 

wurde, statt. Über Ausnahmen entscheidet der Promotionsausschuss im Einvernehmen mit 
der Prüfungskommission. 
 

(5) Die mündliche Prüfung ist in der Regel eine Einzelprüfung. Sie wird von der/dem Vorsitzenden 
der Prüfungskommission geleitet. Prüfungs- und frageberechtigt sind nur Mitglieder der Prü-
fungskommission. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung 
sind in einem Protokoll festzuhalten. 
 

(6) Die mündliche Prüfung ist hochschulöffentlich.  
 

(7) Bleibt die Doktorandin/der Doktorand der mündlichen Prüfung ohne hinreichende Entschul-
digung fern oder bricht sie/er die Prüfung ab, so gilt diese als nicht bestanden.  

 
 

§ 16 Ergebnis der Prüfungen 
 

(1) Unmittelbar im Anschluss an die mündliche Prüfung entscheidet die Prüfungskommission in 
nicht öffentlicher Sitzung auf der Grundlage der vorliegenden Gutachten und der gezeigten 
Leistung in der mündlichen Prüfung, ob 
- die Doktorandin/der Doktorand zu promovieren ist, 
- die Doktorandin/der Doktorandin die mündliche Prüfung wiederholen muss, oder 
- die Promotion abgelehnt wird. 
 

(2) Entscheidet die Prüfungskommission, dass die Doktorandin/ der Doktorand zu promovieren 
ist, legt sie die Note für die mündliche Prüfung fest. Für die Bezeichnung der Prädikate gilt § 
14 Abs. 2 entsprechend. 
 

(3) Anschließend setzt die Prüfungskommission die Gesamtnote für die Promotion fest. Bei der 
Festlegung der Gesamtnote ist in der Regel auf die Bewertung der Dissertation besonderes 
Gewicht zu legen. Für die Bezeichnung der Prädikate gilt § 14 Abs. 2 entsprechend.   
 

(4) Anschließend teilt die/der Vorsitzende der Prüfungskommission in Gegenwart der Prüfungs-
kommission der Doktorandin/dem Doktoranden die Bewertung ihrer/seiner Leistungen sowie 
etwaige Änderungsauflagen für die Veröffentlichung der Dissertation mit. 
 

(5) Über das Ergebnis der Dissertation, der mündlichen Prüfung und der Promotion stellt der 
Promotionsausschuss der Doktorandin/dem Doktoranden eine vorläufige Bescheinigung aus. 
Im Falle der Ablehnung der Promotion gilt § 14 Abs. 8 entsprechend. 
 
 

§ 17 Wiederholung der mündlichen Prüfung 
 

(1) Eine nicht bestandene mündliche Prüfung kann die Doktorandin/der Doktorand einmal – 
innerhalb eines Jahres – wiederholen. Den Termin für die Wiederholung bestimmt der Promo-
tionsausschuss im Einvernehmen mit der Prüfungskommission. 
 

(2) Hat die Prüfungskommission nach Nichtbestehen der Wiederholungsprüfung die Promotion 
endgültig abgelehnt, ist das Promotionsverfahren endgültig erfolglos beendet. Der Bescheid 
über das endgültige Nichtbestehen ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen. Der Doktorandin/dem Doktoranden ist zuvor rechtliches Gehör zu geben. 
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§ 18 Veröffentlichung der Dissertation 
 
(1) Nach erfolgreicher Durchführung des Promotionsverfahrens ist die Doktorandin/der Dokto-

rand verpflichtet, ihre/seine Dissertation in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öf-
fentlichkeit durch Vervielfältigung und Verbreitung zugänglich zu machen. Das für die Veröf-
fentlichung vorgesehene Manuskript ist der/dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses 
vorzulegen. Diese/dieser prüft unter Beteiligung der Gutachterinnen/Gutachter, ob die von 
der Prüfungskommission erteilten Auflagen erfüllt sind. 

 
(2) Die Dissertation ist dann in angemessener Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht, wenn die Verfasserin/der Verfasser - neben den für die Prüfungsunter-
lagen erforderlichen Exemplaren für die Archivierung - drei Exemplare unentgeltlich an die 
Hochschulbibliothek zur Archivierung abliefert. Diese Exemplare müssen auf alterungsbe-
ständigem holz – und säurefreiem Papier ausgedruckt und dauerhaft haltbar gebunden sein. 
Auf der Rückseite des Titelblattes ist die Veröffentlichung als Dissertation in der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät unter Angabe des Dissertationsortes auszuweisen 

 
 
(3) Darüber hinaus muss die Verbreitung sichergestellt sein durch 

- den Nachweis des Vertriebs über den Buchhandel durch einen gewerblichen Verlag mit 
der vertraglich zugesicherten Garantie, dass die Dissertation durch Aufnahme in das Ver-
zeichnis lieferbarer Bücher jederzeit erhältlich ist und dass bei entsprechender Nachfra-
ge kurzfristig weitere Exemplare nachgedruckt werden (3 Exemplare sind der Bibliothek 
gemäß Abs. 2 unentgeltlich zur Verfügung zu stellen), oder  

- durch einen gewerblichen Verleger mit einer Mindestauflage von 150 Exemplaren (3 
Exemplare sind der Bibliothek gemäß Abs. 2 unentgeltlich zur Verfügung zu stellen) oder  

- den Nachweis der Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, oder 
- die Ablieferung einer nach Hochschulbibliotheksrichtlinien gefertigten elektronischen 

Version. In diesem Fall überträgt die Doktorandin/der Doktorand der Hochschule das 
Recht, im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben der Hochschulbibliothek weitere Kopien von 
der Dissertation herzustellen und zu verbreiten bzw. in Datennetzen zur Verfügung zu 
stellen. 

 
(4) Die Dissertation ist spätestens ein Jahr nach der mündlichen Prüfung zu veröffentlichen. In 

begründeten Ausnahmefällen kann die/der Vorsitzende des Promotionsausschusses die Frist 
verlängern. Versäumt die Doktorandin/der Doktorand die ihr/ihm gesetzte Frist, so erlöschen 
alle durch die Prüfung erworbenen Rechte. 

 
 

§ 19 Abschluss des Promotionsverfahrens 
 

(1) Sobald die letzte Promotionsleistung erbracht ist, wird eine Promotionsurkunde auf den Tag 
der erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung ausgestellt. Die Promotionsurkunde ist von 
der Dekanin/vom Dekan und von der Rektorin/vom Rektor zu unterzeichnen.  
 

(2) Mit der Aushändigung der Promotionsurkunde entsteht das Recht zur Führung des Doktor-
grades. 
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§ 20 Promotion in gemeinsamer Betreuung mit einer Fakultät einer anderen Hochschule 
 

(1) Der Doktorgrad kann auch im Zusammenwirken mit einer Fakultät einer anderen Hochschule 
mit Promotionsrecht aus dem aus dem In- oder Ausland durchgeführt werden. Sofern das 
Promotionsverfahren in Kooperation mit einer Hochschule ohne Promotionsrecht durchge-
führt wurde, wird hierauf in der Promotionsurkunde hingewiesen. 
 

(2) Die Durchführung eines Promotionsverfahrens mit einer Fakultät einer anderen Hochschule 
setzt den Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung voraus, in der die Fakultäten sich ver-
pflichten, eine gemeinsame Promotion zu ermöglichen und Einzelheiten des Zusammenwir-
kens zu regeln.  
 

(3) Sehen die jeweils gültigen Promotionsordnungen der beteiligten Fakultäten ein strukturiertes 
Promotionsprogramm gemäß § 9 vor, so einigen sich die Fakultäten der Hochschulen darüber, 
wo die Doktorandin/der Doktorand dieses Programm zu absolvieren hat, bzw. welche Teile 
des Programms der jeweils anderen Hochschule anerkannt werden.   
 
 

§ 21 Ungültigkeitserklärung der Promotionsleistungen 
 

(1) Ergibt sich vor Aushändigung der Promotionsurkunde, dass die Doktorandin/der Doktorand 
im Verfahren getäuscht bzw. den Versuch dazu gemacht hat, oder dass wesentliche Erforder-
nisse für die Promotion nicht erfüllt waren, so erklärt der Fakultätsrat auf Antrag des Promo-
tionsausschusses die Promotion für ungültig. 
 

(2) Der Doktorandin/dem Doktoranden ist vor der Entscheidung des Fakultätsrates Gelegenheit 
zum rechtlichen Gehör zu gewähren. Die Entscheidung ist zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 

§ 22 Aberkennung des Doktorgrades 
 

(1) Der Doktorgrad wird aberkannt, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er durch Täu-
schung erworben worden ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irr-
tümlich als gegeben angesehen worden sind. 

 
(2) Über die Aberkennung des Doktorgrades entscheidet der Fakultätsrat. Der/dem Betroffenen 

ist vor der Entscheidung des Fakultätsrates Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. Die 
Entscheidung ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 

§ 23 Rechtsbehelf 
 
Gegen Entscheidungen des Promotionsausschusses und der Prüfungskommission kann ge-
mäß den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) Widerspruch eingelegt wer-
den. Der Widerspruch ist an die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Promotionsausschusses 
zu richten. Über Widersprüche gegen Entscheidungen der Prüfungskommission entscheidet 
der Promotionsausschuss. Über Widersprüche gegen Entscheidungen des Promotionsaus-
schusses entscheidet der Fakultätsrat. Vor belastenden Entscheidungen ist der Doktoran-
din/dem Doktoranden Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
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§ 24 Ehrenpromotion 
 

(1) Der Doktorgrad „ehrenhalber“ (Dr.rer.pol. h.c.) darf nur für außerordentliche wissenschaftli-
che Leistungen in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften verliehen werden. 
 

(2) Mitgliedern der Technischen Universität Dortmund kann der Doktorgrad „ehrenhalber“ nicht 
verliehen werden. Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern, die bis vor wenigen Jahren 
Mitglieder der Technischen Universität Dortmund waren, soll der Doktorgrad „ehrenhalber“ 
nicht verliehen werden. 
 

(3) Über die Verleihung des Doktorgrades „ehrenhalber“ entscheidet das Rektorat auf Vorschlag 
des Fakultätsrats. 
 
 

§ 25 Inkrafttreten 
 

Diese Ordnung tritt am 01.10.2010 in Kraft. Zugleich tritt die Promotionsordnung der Universi-
tät Dortmund für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät vom 26.09.1983 au-
ßer Kraft. Für Bewerberinnen und Bewerber, die ihren Antrag auf Zulassung zur Promotion vor 
Inkrafttreten dieser Promotionsordnung gestellt haben, gelten weiterhin die Bestimmungen 

der Promotionsordnung vom 26.09.1983 in der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen 
Fassung. 
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